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1. Allgemeines

Soweit in dieser Verwaltungsvorschrift keine abweichenden
Regelungen getroffen sind, gelten die Regelungen des Erlas-
ses „Allgemeine Hinweise über die Zeugniserstellung und
sonstige Urkunden für öffentliche berufliche Schulen und
staatlich anerkannte Ersatzschulen in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ vom 25. September 1997 (Mittl.bl. KM M-V S. 837)
und die Regelungen der Fachgymnasiumsverordnung vom
27. Februar 2006 (Mittl.bl. BM M-V S. 145) entsprechend.

2. Studienbuch

Jeder Schüler des Fachgymnasiums führt ein Studienbuch
gemäß Anlage 1, welches an die Stelle von Halbjahreszeug-
nissen tritt.
Das Studienbuch ist bei der Meldung zur Abiturprüfung vor-
zulegen. Nur ein ordnungsgemäß geführtes Studienbuch wird
als Nachweis eines den Auflagen des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
entsprechenden Bildungsganges anerkannt. In das Studien-
buch sind alle belegten Fächer im jeweiligen Schulhalbjahr
vom Schüler einzutragen. Am Ende eines Halbjahres wird für
jedes Fach in der Vorstufe die Benotung und in der Qualifika-
tionsphase die erreichte Punktzahl eingetragen. Alle Punkt-
zahlen sind zweistellig in einfacher Wertung einzutragen. Der
Tutor bestätigt durch Unterschrift die ordnungsgemäße Ein-
tragung. Anschließend ist das Studienbuch der  Schulleiterin
oder dem Schulleiter  zur Unterschrift  vorzulegen. 

3. Einführungsphase und Qualifikationsphase
Die Leistungsbewertung in der Vorstufe (Jahrgangsstufe 11)
erfolgt gemäß § 62 Abs. 4 des Schulgesetzes, die der Qualifi-

kationsphase (Jahrgangsstufe 12 und 13) gemäß § 62 Abs. 5
des Schulgesetzes.

4. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife ist gemäß Anla-
ge 2 zu gestalten.

5. Abgangszeugnis

Schüler, die das Fachgymnasium ohne das Zeugnis der allge-
meinen Hochschulreife verlassen, erhalten ein Abgangszeug-
nis gemäß Anlage 3. 

6. Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhoch-
schulreife

Wer das Fachgymnasium verlässt und die Voraussetzungen
gemäß § 33 der Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des
Abiturs am Fachgymnasium erfüllt, erhält auf Antrag von der
Schule eine Bescheinigung gemäß 4.

7. Anlagen

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Erlasses.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. August 2006 für die
Schüler in Kraft, die ab diesem Zeitpunkt in die fachgym-
nasiale Ausbildung eintreten.
Der Erlass „Zeugnisse des Fachgymnasiums“ vom 17. März
2000 (Mittl.bl. BM M-V S. 205) tritt am 31. Juli 2009 außer
Kraft. 

I. Amtlicher Teil

Zeugnisse des Fachgymnasiums

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 2. April 2007 – 280D-3211-05/522 –

Schwerin, den 2. April 2007

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Henry Tesch
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Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

In § 20 wird die Angabe „7. Juni 2004“ durch die Angabe „7. Juni
2006“ ersetzt.

Versetzungs-, Kurseinstufungs- und Durchlässigkeitsverordnung

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 250

– Berichtigung –

Schwerin, den 2. Mai 2007

Zwischen Anlage 32 und Anlage 34 ist die beigefügte Anlage 33
einzufügen.

Dritter Erlass zur Änderung des Erlasses „Allgemeine Bestimmungen über 
Zeugnisse und für die Zeugniserteilung allgemein bildender Schulen“ 

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 263

– Berichtigung –

Schwerin, den 2. Mai 2007
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Anlage 33 Allgemeine Förderschule, Jahrgangsstufen 4 bis 9 – Förderstufen II und III Seite 1

Name der Schule/Schulort

Übergangszeugnis
der allgemeinen Förderschule

Förderstufen II und III

_____________________________________ geb. am: _________________ Klasse: _____
Vorname und Name

Die Schülerin/Der Schüler tritt in  _____________________________________________  Jahrgangsstufe ____________ über.
Schule bzw. Schulart

Lernentwicklungsbericht/erweiterter Lernentwicklungsbericht
(Leistungsstand sowie Sozial- und Arbeitsverhalten)

Vermerke: 
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Anlage 33 Allgemeine Förderschule, Jahrgangsstufen 4 bis 9 – Förderstufen II und III Seite 2

Vorname und Name ___________________________________________  geb. am: ______________

Deutsch

Sachkunde

Mathematik

Naturkunde

Weltkunde
evangelische / kath. Religion /
Philosophieren mit Kindern

Hauswirtschaft

Technik/Arbeitslehre

Musik

Werken

Kunst und Gestaltung

Sport

Wahlpflichtunterricht

Neigungsunterricht

Ersatzunterricht

Fehltage: ________ davon entschuldigt: ________

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________ Stempel/Siegel ___________________________________
Schulleiter(in) Klassenlehrer(in)

Empfangsbestätigung _______________________ ___________________________________
Ort, Datum Erziehungsberechtigte

Notenstufen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Noten
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Erster Abschnitt: Allgemeines

§ 1 Zweck der Prüfung
§ 2 Hochschulgrad
§ 3 Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
§ 5 Prüfungsausschuss
§ 6 Prüfende und Beisitzende
§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien-, 

Praktikums- und Prüfungsleistungen
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen
§ 10 Mündliche Prüfungen
§ 11 Schriftliche Prüfungen
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten
§ 13 ECTS-Punkte (Credit points)
§ 14 Prüfungstermine und Meldefristen
§ 15 Prüfungsamt

Zweiter Abschnitt: Bachelor-Prüfung

§ 16 Zulassung zu den Modulprüfungen
§ 17 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung; Regelprüfungstermine
§ 18 Zusatzmodule
§ 19 Bachelor-Arbeit und Kolloquium zur Bachelor-Arbeit
§ 20 Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung; 

Gesamtbewertung
§ 21 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; Fristen
§ 22 Zeugnis
§ 23 „Bachelor of Science“-Urkunde
§ 24 Ungültigkeit von Prüfungen
§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 26 Übergangsregelungen
§ 27 In-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über Module, Semester, Prüfungsvor- und
Prüfungsleistungen, Credits

Anlage 2: Diploma Supplement

Prüfungsordnung 
für den Bachelor-Studiengang 

Bioprodukttechnologie 
der Hochschule Neubrandenburg 

Vom 15. Februar 2007

Aufgrund des § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat die Hochschule Neubrandenburg die nachstehende Prüfungsordnung für den Bachelor-
Studiengang Bioprodukttechnologie erlassen:

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt:
Allgemeines

§ 1
Zweck der Prüfung

Das Bachelor-Studium Bioprodukttechnologie wird mit dem be-
rufsqualifizierenden Abschluss „Bachelor of Science“ abgeschlos-
sen. Durch die Prüfung zum „Bachelor of Science“ soll festgestellt
werden, ob die/der Studierende die Grundlagen der Bioprodukt-
technologie beherrscht, die Zusammenhänge der einzelnen Modu-
le überblickt und ob sie/er die Grundlagen und die methodischen
und praktischen Fähigkeiten erworben hat, um als Ingenieurin/
Ingenieur in ihrem/seinem Berufsfeld tätig sein zu können.

§ 2
Hochschulgrad

Nach bestandener Bachelor-Prüfung verleiht die Hochschule
Neubrandenburg den akademischen Grad „Bachelor of Science“
(abgekürzt: B. Sc.). 

§ 3
Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit für das Studium der Bioprodukttechno-
logie bis zum Abschluss des „Bachelor of Science“ beträgt
einschließlich der Zeit für die gesamte Bachelor-Prüfung 3,5 Stu-
dienjahre (sieben Semester). Hierin ist die für die Bachelor-Arbeit
benötigte Zeit enthalten. 

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammenge-
fasst. Pro Modul werden credits (ECTS-Punkte) vergeben, die
sich aus den Semesterwochenstunden für die Lehrveranstaltun-
gen zuzüglich weiterer Stunden an Arbeitsaufwand für das
Modul (work load) zusammensetzen. Pro Semester sind durch-
schnittlich 30 credits zu erbringen, innerhalb des 7-semestrigen
Studiums insgesamt 210 credits (ECTS-Punkte). Die Module
können blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine
studienbegleitende Modulprüfung abzulegen. Für den erfolgrei-
chen Abschluss des „Bachelor of Science“ müssen 32 Module
einschließlich Bachelor-Arbeit und Praktikumssemester absol-
viert werden. 

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511



(3) Der Studieninhalt ergibt sich aus der Studienordnung. Die detail-
lierte Beschreibung der einzelnen Module ist den Modulbeschrei-
bungen zu entnehmen, die Bestandteil der Studienordnung sind. 

(4) Zur Ergänzung der wissenschaftlichen Ausbildung und Er-
höhung des Anwendungsbezuges ist ein Praktikumssemester von
mindestens 900 Stunden Arbeitsaufwand (30 credits) im 6. Se-
mester abzuleisten. Näheres regelt die Praktikumsordnung, die
Bestandteil der Studienordnung ist.

§ 4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Modulprüfung zu den einzelnen Modulen kann nur able-
gen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife, der Fachhochschulreife
oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesondere
§§ 19 und 20 des Landeshochschulgesetzes, oder von der
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte
Studienberechtigung für den Bachelor-Studiengang Biopro-
dukttechnologie an der Hochschule Neubrandenburg einge-
schrieben ist,

2. ein Vorpraktikum von mindestens 13 Wochen Dauer in geeigne-
ten Betrieben gemäß Studienordnung § 3 Abs. 2 abgeleistet hat, 

3. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien-
ordnung durchgeführt hat.

(2) Zum Praktikum im 6. Semester wird nur zugelassen, wer aus
den Modulprüfungen der ersten fünf Semester des Bachelor-Stu-
diums insgesamt mindestens 130 ECTS-Punkte erworben hat. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zu den Modulprüfungen sind fol-
gende Unterlagen beizulegen oder bis zu einem vom Prüfungs-
ausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht
bereits früher vorgelegt wurden:

1. Nachweis über eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. Nachweis der erforderlichen ECTS-Punkte
3. Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß der

Studienordnung
4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung von

Modulprüfungen in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule der Bundesrepublik Deutsch-
land

5. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es der Kandidatin/dem Kandidaten nicht möglich, eine erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich beim Prüfungsamt bis spätes-
tens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin ohne Anga-
ben von Gründen und ohne Anrechnung auf die Zahl der mögli-
chen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. Wiederho-
lungsprüfungen sind von dieser Regelung ausgenommen. 

(4) Die Antragsform und das Antragsverfahren für die Modulprü-
fungen sind in den §§ 14 und 16 beschrieben. 

(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1. die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem ver-

wandten Studiengang an einer Hochschule die entsprechende
Modulprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in
einem Prüfungsverfahren befindet oder 

4. die Kandidatin/der Kandidat ihren/seinen Prüfungsanspruch
mit dem Überschreiten der Frist für die Meldung der entspre-
chenden Modulprüfung verloren hat.

§ 5
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch die Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Er besteht aus fünf Professorinnen/Professoren,
einem Studierenden und einem weiteren Mitglied mit der Befähi-
gung als Prüfender nach § 6. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt
drei Jahre, die der/des Studierenden ein Jahr. Bei Prüfungsent-
scheidungen gemäß Absatz 11 Nr. 2 haben studentische Mitglie-
der kein Stimmrecht. 

(2) Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende
müssen hauptamtliche prüfungsberechtigte Mitglieder der Hoch-
schule Neubrandenburg sein. Sie und die weiteren Mitglieder des
Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat gewählt.
Zugleich sind die stellvertretenden Mitglieder zu wählen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet dem Fach-
bereich auf Anfrage über die Entwicklung der Prüfungs- und Stu-
dienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für
die Bachelor-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und
Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur
Reform der Studienordnungen, der Studienpläne und der Prü-
fungsordnungen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann der/dem Vorsitzenden einzelne
Aufgaben zur Erledigung übertragen, soweit gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreten-
de sowie die Prüfenden und Beisitzenden unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer 

1. über die Kandidatin/den Kandidaten das Sorgerecht hat,
2. zu der Kandidatin/dem Kandidaten in einer engen persönli-

chen Beziehung steht oder wirtschaftliche Beziehungen unter-
hält. 
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(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte seiner Mitglieder, darunter mindestens zwei Professo-
rinnen/Professoren, anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der/des Vorsitzenden, in ihrer/seiner Abwesenheit die
Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters, den Ausschlag.

(9) Der Prüfungsausschuss wird von der/dem Vorsitzenden mit
einer Frist von in der Regel einer Woche eingeladen, wenn eines
seiner Mitglieder dies verlangt. Er tagt mindestens einmal im
Semester.

(10) Über die Beschlüsse des Prüfungsausschusses wird ein Pro-
tokoll gefertigt.

(11) Auf der Grundlage von Grundsatzentscheidungen des Prü-
fungsausschusses führt die/der Vorsitzende, im Verhinderungs-
falle die/der stellvertretende Vorsitzende dessen Geschäfte. Sie/er
entscheidet insbesondere 

1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
2. über die Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden und
3. über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen.

§ 6
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die bei den Modulprüfungen
mitwirkenden Prüfenden. Sind zwei oder mehr Prüfende an einer
Prüfung beteiligt, so achtet der Prüfungsausschuss auf angemes-
sene Vertretung der hauptsächlichen Teilgebiete des Prüfungsmo-
duls. Zu Prüfenden werden nur Professorinnen/Professoren und
andere nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die
Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbstständi-
ge Lehrtätigkeit im Fachbereich ausgeübt haben. Lehrkräfte für
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten
zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. 

(2) Zum Beisitzenden wird nur bestellt, wer den entsprechenden
akademischen Abschluss oder eine vergleichbare Prüfung abge-
legt hat oder über ausreichende fachpraktische Erfahrungen ver-
fügt.

(3) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 5 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 7
Anerkennung von Studienzeiten, Studien-, 

Praktikums- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben oder einem verwandten Studiengang erbracht wurden. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden anerkannt,
soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studien-

leistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des ent-
sprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzu-
nehmen. 
Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperations-
vereinbarungen zu beachten. 

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial
gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die Absätze 1
und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem auch für Studienzei-
ten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an anderen Bil-
dungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsakademien sowie Fach- und Ingenieurschulen
und Offiziershochschulen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik.

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können als Prakti-
kumszeiten anerkannt werden. Näheres regelt die Praktikumsord-
nung.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die
Noten – gegebenenfalls nach Umrechnung und soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe
der Prüfungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Aner-
kennung im Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Die Anerkennung
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wur-
den, erfolgt von Amts wegen. Die/der Studierende hat die für die
Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“/„fail“
(F) bewertet, wenn die zu prüfende Person einen für sie bindenden
Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder nach Beginn
der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehe-
nen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm nicht zu
vertretenden Gründen die für die Ablegung von Modulprüfungen
und für die Anfertigung der Bachelor-Arbeit festgelegten Fristen
nicht einhalten, hat sie/er dieses unverzüglich zusammen mit
einem Antrag auf Terminverschiebung beim Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krank-
heit der Kandidatin/des Kandidaten beziehungsweise eines von
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ihr/ihm zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Ange-
hörigen ist ein ärztliches Attest vorzulegen und in Zweifelsfällen
kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage
eines amtsärztlichen Attestes verlangen. Wird der Grund aner-
kannt, so bestimmt der Prüfungsausschuss einen neuen Termin.
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall
anzurechnen. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 1
sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der
Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/sei-
ner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet.
Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von
der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führenden Person von der
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht aus-
reichend“/„fail“ (F) bewertet. In schwer wiegenden Fällen kann
der Prüfungsausschuss die zu prüfende Person von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Die Kandidatin/der Kandidat kann innerhalb einer Frist von
zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3
Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belasten-
de Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandida-
tin/dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 9
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen können als

1. mündliche Prüfungen (§10) oder
2. schriftlich als Klausuren oder sonstige schriftliche Arbeiten

(§11) 

erbracht werden.

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice Verfahren sind
ausgeschlossen.

(2) Prüfungsleistung und Prüfungsvorleistung können auch

– Referate (Absatz 3),
– Hausarbeiten/Studienarbeiten/Seminararbeiten/Projektarbei-

ten (Absatz 4),
– experimentelle Arbeiten (Absatz 5),
– Rechnerprogramme (Absatz 6)

sein.

(3) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltung zu halten. Es umfasst die eigenständi-
ge systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themengebie-
tes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Literatur. In einem Vortrag von in der Regel 15 bis
30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende Thematik
eröffnet und vertieft werden.

(4) Eine Hausarbeit, eine Studienarbeit, eine Seminararbeit oder
eine Projektarbeit beinhaltet die selbständige schriftliche/mündli-
che Bearbeitung einer fachlichen, der Lehrveranstaltung nahe ste-
henden Thematik. Diese Arbeiten werden in der Regel über einen
zuvor festgelegten Zeitraum bearbeitet. Sie können als Gruppen-
oder Einzelarbeiten vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit
muss der zu bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle
Prüfungsleistung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments
sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Ver-
suchsablaufs und der Ergebnisse des Experiments (Praktikums-
protokoll).

(6) Die Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen
umfasst in der Regel

– die Beschreibung der Aufgaben und ihre Abgrenzung,
– die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen unter Einbe-

ziehung einschlägiger Literatur,
– die Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer Pro-

grammiersprache,
– das Testen des Programms und das Überprüfen der Ergebnis-

se auf ihre Richtigkeit mit exemplarischen Datensätzen,
– die Programmdokumentation mit Angabe der verwendeten

Methoden.

Die Aufgabe ist so zu stellen, dass sie in der Regel innerhalb eines
Zeitraumes von zwei bis vier Wochen bearbeitet werden kann.

(7) Macht die Kandidatin/der Kandidat glaubhaft, dass sie/er we-
gen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung
nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen oder Prüfungsvorleistun-
gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so
kann der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag gestattet wer-
den, die Prüfungsleistung innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder eine gleichwertige Prüfungsleistung in einer ande-
ren Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztli-
chen Attestes verlangt werden. 

(8) Die Bewertung der Prüfungsvorleistung beziehungsweise Prü-
fungsleistung nach Absatz 3 (Referat), Absatz 4 (Hausarbeit/Stu-
dienarbeit/Seminararbeit/Projektarbeit), Absatz 5 (experimentelle
Arbeit), Absatz 6 (Rechnerprogramm) erfolgt durch eine Prüfe-
rin/einen Prüfer, im Fall einer Wiederholungsprüfung durch zwei
Prüfende, die der Prüfungsausschuss als Prüfende gemäß § 6
Abs. 1 bestellt hat.

§ 10
Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll die zu prüfende Person
nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. 

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden (Kol-
legialprüfung) oder vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart
eines Beisitzenden als Gruppenprüfungen oder Einzelprüfungen
abgelegt. 
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(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 bis
höchstens 45 Minuten je zu prüfender Person und Modul. Das
Nähere ist in Anlage 1 geregelt.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in
den einzelnen Modulen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das
Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei
denn, die zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung
erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses an die geprüfte Person.

§ 11
Schriftliche Prüfungen

(1) In den Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll die
Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden
des Fachgebietes Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 

(2) Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfenden zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

(3) Die Dauer von Klausuren beträgt 60 bis maximal 300 Minu-
ten. Das Nähere ist in Anlage 1 geregelt.

§ 12
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistung wird von den jeweiligen
Prüfenden festgesetzt. Es sind folgende Noten zu verwenden:

1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung
2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den

durchschnittlichen Anforderungen
liegt

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht

4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz Mängel noch
den Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher
Mängel den Anforderungen nicht
mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistung können ein-
zelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt
werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens
„ausreichend“/„sufficient“ (D) bewertet wurde. Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden,
wenn beide die Leistung mit mindestens „ausreichend“/„suffi-
cient“ (D) bewerten. 

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses
erfolgt die Bewertung der Prüfungsleistung in Leistungsgraden
(grades) und Leistungspunkten (grade points). 

Folgende Leistungsgrade (grades) sind zu verwenden:

A = sehr gut (very good) = eine hervorragende Leistung
B = gut (good) = eine Leistung, die erheblich

über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

C = befriedigend (satisfactory) = eine Leistung, die den durch-
schnittlichen Anforderungen
entspricht

D = ausreichend (sufficient) = eine Leistung, die trotz Män-
gel noch den Anforderungen
genügt

F = nicht ausreichend (fail) = eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung sind folgende Zwischenwerte
zulässig:

A- sehr gut (very good); B+, B- gut (good); C+, C- befriedigend
(satisfactory); D+ ausreichend (sufficient);

Den Leistungsgraden (grades) sind folgende Leistungspunkte
(grade points) zugeordnet:

Leistungsgrad Leistungspunkte 
(grade) (grade points)

A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0

§ 13
ECTS-Punkte (Credit points)

Für jedes Modul werden nach bestandener Modulprüfung credits
entsprechend der Anlage 1 vergeben. Bei der Ausstellung des eng-
lischsprachigen Zeugnisses werden zur Ermittlung der credit
points die credits mit den jeweiligen Leistungspunkten (grade-
points) multipliziert.
Bei der Ausstellung des deutschsprachigen Zeugnisses werden
zur Ermittlung der credit points die credits mit den jeweiligen
deutschen Äquivalenznoten multipliziert.

§ 14
Prüfungstermine und Meldefristen

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend abgelegt, in
der Regel im jeweiligen Prüfungszeitraum. Der Prüfungszeitraum
beträgt drei Wochen und findet in jedem Semester unmittelbar
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nach der Vorlesungszeit statt. Der genaue Prüfungszeitraum wird
zu Beginn des Semesters durch Aushang bekannt gemacht. Für
Modulprüfungen des Semesters, die vor Beginn der Bachelor-
Arbeit abzuschließen sind, kann der Prüfungsausschuss einen
abweichenden Termin bestimmen. Auch für Wiederholungsprü-
fungen kann der Prüfungsausschuss in Absprache mit den Prüfen-
den ausnahmsweise einen anderen Prüfungstermin bestimmen.
Bei Lehrveranstaltungen, die geblockt abgehalten werden, kann
die Prüfung auch direkt nach Beendigung der Lehrveranstaltung
abgenommen werden. Der Prüfungsausschuss bestimmt die Prü-
fungstermine und gibt sie gemeinsam mit den Namen der Prüfen-
den spätestens sechs Wochen vor Beginn des jeweiligen Prü-
fungszeitraums durch Aushang bekannt. Beginn, Dauer und Ort
der Modulprüfung werden spätestens zwei Wochen vor Beginn
des jeweiligen Prüfungszeitraumes durch Aushang bekannt gege-
ben. Eine gesonderte Ladung der Kandidatinnen und Kandidaten
erfolgt nicht. 

(2) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung
gemäß § 16 Abs. 1 anzumelden. Die Meldung hat spätestens vier
Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes gemäß
Absatz 1 zu erfolgen (Ausschlussfrist). Art und Umfang der im
jeweiligen Semester zu erbringenden Modulprüfungen ergeben
sich aus Anlage 1 (Regelprüfungstermine).

(3) Überschreitet die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm
zu vertretenden Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß Ab-
satz 2 festgelegten Fristen zur Meldung für die Modulprüfungen
um mehr als zwei Semester oder legt sie/er eine Prüfung, zu der
sie/er sich gemeldet hat, aus von ihr/ihm zu vertretenden Gründen
nicht ab, so gilt diese Modulprüfung als abgelegt und nicht
bestanden. Versäumnisgründe, die die Kandidatin/der Kandidat
nicht zu vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich
anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Werden die Versäumnis-
gründe vom Prüfungsausschuss anerkannt, so hat er, in Abstim-
mung mit den Prüfenden, einen neuen Termin anzuberaumen, der
der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen ist. Der
Prüfungsausschuss kann bei der Bachelor-Prüfung unter Würdi-
gung der Ursachen für die Verzögerung des Studiums Ausnah-
men von Satz 1 zulassen, wenn die Kandidatin/der Kandidat nach
Inanspruchnahme der Studienberatung eine vom Prüfungsaus-
schuss befürwortete Konzeption für die Beendigung des Stu-
diums innerhalb von Semestern vorlegt. Bei der Zulassung von
Ausnahmen von Satz 1 ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen
Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit zu berücksich-
tigen. 

(4) Die Kandidatin/der Kandidat ist rechtzeitig sowohl über Art
und Anzahl der zu absolvierenden Modulprüfungen mit den ihnen
zugeordneten Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu
denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abga-
bezeitpunkt von schriftlichen Arbeiten zu informieren; ihr/ihm
sind ebenso für jede Modulprüfung rechtzeitig die jeweiligen
Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(5) Der Kandidatin/dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann
unter Berücksichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wieder-
holungsmöglichkeiten in den Modulprüfungen die Exmatrikula-
tion gemäß § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes
erfolgt.

§ 15
Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses
gemäß § 5 Abs. 1 ist das Prüfungsamt der Hochschule Neubran-
denburg für die Organisation des Bachelor-Prüfungsverfahrens
zuständig.

(2) Das Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die
Prüfungen

2. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gemäß § 37 des
Landeshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Prüfen der Voraussetzungen für die Teilnahme an Modulen

gemäß Anlage 1
5. Entgegennahme der Verträge für die Ableistung des Prakti-

kums, Übergabe der Verträge zur Bestätigung durch die/den
Praktikumsbeauftragte/n und Mitteilung der Entscheidung
der/des Praktikumsbeauftragten an die Studierenden 

6. Koordination der vom Prüfungsausschuss bestätigten Prü-
fungstermine und Aufstellung von Prüfungsplänen für Prü-
fende, Beisitzende und Prüfungsaufsichten

7. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen 

8. Prüfen der Zulassungsvoraussetzungen für das Ablegen der
Bachelor-Prüfungen für jede Kandidatin/jeden Kandidaten
und Vorbereitung der Zulassungsentscheidungen des Prü-
fungsausschusses

9. Mitteilung der Prüfungszulassung, des konkreten Prüfungs-
termins und der Namen der Prüfenden an die Kandidatinnen
und Kandidaten 

10. Unterrichtung der Prüfenden über die konkreten Prüfungster-
mine

11. Aufstellung von Listen der Kandidatinnen und Kandidaten
eines Prüfungstermins

12. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine 
13. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß § 11 Abs. 2, § 19

Abs. 7 
14. Entgegennahme der Anträge zur Anfertigung der Bachelor-

Arbeit 
15. Zustellung des Themas der Bachelor-Arbeit an die Kandida-

tinnen und Kandidaten
16. Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit für die

Bachelor-Arbeit gemäß § 19 Abs. 4 
17. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Arbeit und

Weiterleitung an die Prüfenden 
18. Benachrichtigung der Kandidatinnen und Kandidaten über die

Prüfungsergebnisse 
19. Ausfertigung von Zeugnissen und Urkunden sowie von

Bescheinigungen gemäß § 22 Abs. 3 und § 20 Abs. 4 
20. Aufbewahrung und Archivierung der Bachelor-Arbeiten,

Klausuren und sonstigen Prüfungsunterlagen nach Abschluss
des Bewertungsverfahrens

21. Erfassung, statistische Auswertung und Bereitstellung aller
prüfungsrelevanten Daten, welche zur Erfüllung von Aufga-
ben aus dieser Prüfungsordnung notwendig sind, insbesonde-
re zu § 5 Abs. 3 und § 22 Abs. 4 
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Zweiter Abschnitt:
Bachelor-Prüfung

§ 16
Zulassung zu den Modulprüfungen

(1) Die Zulassung zu den Bachelor-Modulprüfungen ist innerhalb
der Meldefrist gemäß § 14 Abs. 2 bis spätestens vier Wochen vor
Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes zu beantragen (Aus-
schlussfrist). Der Antrag ist unter Verwendung des dafür be-
stimmten Formblattes oder einer dafür vorgesehenen technischen
Einrichtung bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
über das Prüfungsamt einzureichen. Er kann für mehrere Modul-
prüfungen zugleich gestellt werden, wenn diese innerhalb dessel-
ben Prüfungszeitraumes abgelegt werden sollen. Über die Zulas-
sung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Die in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen (zum
Beispiel Teilnahme am Praktikum) sind zu berücksichtigen. 

(3) Zur Bachelor-Arbeit wird zugelassen, wer mindestens 180
credits erworben hat.

(4) Zur letzten Modulprüfung kann überdies nur zugelassen wer-
den, wer das ganze nach § 3 Abs. 4 erforderliche Praktikum abge-
leistet hat und wer mindestens seit dem letzten Semester im
Bachelor-Studiengang Bioprodukttechnologie der Hochschule
Neubrandenburg immatrikuliert war. 

(5) Im Übrigen gilt § 4 entsprechend.

§ 17
Umfang und Art der Bachelor-Prüfung; 

Regelprüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen gemäß
Anlage 1. 

(2) Die Prüfungen werden studienbegleitend durchgeführt. 

(3) Jede Modulprüfung soll in dem gemäß Anlage 1 vorgesehe-
nen Semester abgelegt werden. Wird eine Modulprüfung nicht
spätestens im Laufe des übernächsten Semesters erfolgreich abge-
legt, so erlischt der Prüfungsanspruch. Der Prüfungsanspruch
erlischt nicht, wenn die zu prüfende Person die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten hat. Die Entscheidung hierüber trifft der
Prüfungsausschuss auf Antrag der zu prüfenden Person. Bei nicht
zu vertretendem Überschreiten der Prüfungsfrist sind die noch
fehlenden Modulprüfungen unverzüglich nach Wegfall der Grün-
de für die Überschreitung nachzuholen. Der Prüfungsausschuss
setzt hierfür Termine fest. 

(4) Modulprüfungen zu Lehrveranstaltungen ab dem vierten
Semester können in englischer Sprache durchgeführt werden,
wenn die Lehrveranstaltung ebenfalls in englischer Sprache
durchgeführt wurde. Darüber hinaus können auf Antrag der/des
Studierenden auch weitere mündliche Modulprüfungen in engli-
scher Sprache durchgeführt werden. Die Anfertigung der Bache-
lor-Arbeit in englischer Sprache ist zulässig. 

§ 18
Zusatzmodule

(1) Auf Antrag können sich die/der Studierende in weiteren als den
vorgeschriebenen Modulen – längstens bis zu deren erfolgreichem
Abschluss – einer Modulprüfung unterziehen. Dies schließt auch
Module aus weiteren Studiengängen der Hochschule Neubranden-
burg mit ein (Zusatzmodule). Der Antrag auf Prüfung in einem
Zusatzmodul ist schriftlich über das Prüfungsamt an die Vorsitzen-
de/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 

(2) Die Ergebnisse der Prüfungen aus Absatz 1 können auf An-
trag im Prüfungszeugnis ausgewiesen werden, gehen aber nicht in
die Gesamtnote mit ein. 

(3) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Zusatzmodul kann
einmal wiederholt werden.

§ 19
Bachelor-Arbeit und Kolloquium zur Bachelor-Arbeit

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die das Bachelor-
Studium abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin/der
Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer gegebenen Frist ein Pro-
blem aus einem Fachgebiet selbstständig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. In dem Kolloquium, das nach dem er-
folgreichen Abschluss der Bachelor-Arbeit stattfindet, soll die
Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er in der Lage ist,
die während der Bearbeitung gewonnenen Erkenntnisse in geeig-
neter Weise zu präsentieren.

(2) Die Bachelor-Arbeit kann von jedem hauptamtlich nach § 36
Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigten Leh-
renden des Fachbereiches ausgegeben und betreut werden, soweit
diese an der jeweiligen Hochschule in einem für den jeweiligen
Studiengang relevanten Bereich tätig ist. Soll die Bachelor-Arbeit
in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt wer-
den, bedarf es hierzu der Zustimmung der/des Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses. 

(3) Die Zustellung des Themas der Bachelor-Arbeit erfolgt durch
das Prüfungsamt über den Prüfungsausschuss, spätestens 14 Tage
nach erfolgreichem Abschluss der letzten Modulprüfung. Thema
und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der zu prüfenden
Person ist Gelegenheit zu geben, ein Thema vorzuschlagen. Das
Thema kann nur einmal und nur innerhalb eines Monats nach
Ausgabe zurückgegeben werden.

(4) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt sechs
Wochen nach dem Tag der Ausgabe des Themas. In begründeten
Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im
Benehmen mit der betreuenden Person um bis zu zwei Wochen
verlängert werden.

(5) Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten.
Darunter soll die betreuende Person der Bachelor-Arbeit sein. Der
zweite Prüfende wird auf Vorschlag des ersten Prüfenden von
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt.

(6) Die Bewertung der Bachelor-Arbeit soll von beiden Prüfen-
den unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Einreichung,
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erfolgen. Das Ergebnis ist der geprüften Person durch das Prü-
fungsamt bekannt zu geben. Die Note ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel beider Beurteilungen. Bei Abweichungen von
mehr als einer Note bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten
Prüfenden. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
drei Beurteilungen.

(7) Die Bachelor-Arbeit kann bei einer Bewertung mit „nicht aus-
reichend“/„fail“ (F) nur einmal wiederholt werden. Eine Rückga-
be des Themas der Bachelor-Arbeit in der in Absatz 3 genannten
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kandidat
bei der Anfertigung ihrer/seiner ersten Arbeit von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(8) Die Bachelor-Arbeit ist fristgerecht beim Prüfungsamt abzu-
geben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der
Abgabe hat die Kandidatin/der Kandidat schriftlich zu versichern,
dass sie ihre/seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(9) Wird die Bachelor-Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt
sie als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet.

§ 20
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung; 

Gesamtbewertung

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfun-
gen einschließlich der Bachelor-Arbeit bestanden sind. 

(2) Zur Gesamtbewertung wird zunächst der Durchschnittsleis-
tungsgrad, grade point average (GPA), ermittelt. Der GPA wird
gebildet, indem die Summe der credit points durch die Summe der
credits dividiert wird. Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur
die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

Die Gesamtnote der bestandenen Bachelor-Prüfung lautet

bei einer Durchschnittsnote von
1,0 bis einschließlich 1,5 = sehr gut;
bei einer Durchschnittsnote von
1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;
bei einer Durchschnittsnote von
2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;
bei einer Durchschnittsnote von 
3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend.

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses ergibt
sich der Gesamtleistungsgrad (total grade) der Bachelor-Prüfung
aus dem nach Absatz 2 ermittelten Durchschnittsleistungsgrad
(grade point average) der entsprechend nach Absatz 1 abgelegten
Modulprüfungen einschließlich der Bachelor-Arbeit. 

Der Gesamtleistungsgrad (total grade) einer bestandenen Bache-
lor-Prüfung lautet bei einem Durchschnittsleistungsgrad (grade
point average)

zwischen 4,0 und 3,5 = sehr gut (very good); 
zwischen 3,4 und 2,5 = gut (good);
zwischen 2,4 und 1,5 = befriedigend (satisfactory);
zwischen 1,4 und 1,0 = ausreichend (sufficient).

(4) Ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als end-
gültig nicht bestanden, so erteilt das Prüfungsamt der geprüften
Person hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulati-
onsbescheinigung wird der geprüften Person eine schriftliche
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungslei-
stungen und deren Noten sowie die zur Bachelor-Prüfung noch
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die
Bachelor-Prüfung nicht bestanden ist. 

§ 21
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; 

Fristen

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als nicht
unternommen, wenn sie zu den in § 17 Abs. 3 sowie in Anlage 1
vorgesehenen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiver-
such). Satz 1 gilt nicht, wenn die Modulprüfung wegen Täu-
schung oder wegen eines sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens
für nicht bestanden erklärt wurde. Für Bachelor-Arbeiten gilt
Absatz 6.

(2) Eine im Rahmen des Freiversuchs nicht bestandene Modul-
prüfung ist zum nächsten regulären Prüfungstermin abzulegen.
Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. 

(3) Ist eine Kandidatin/ein Kandidat aus Gründen, die sie/er nicht
zu vertreten hat, an der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehin-
dert, sind die Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prü-
fungsausschuss die Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin
anzuberaumen, der der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich
mitzuteilen ist. Als Hinderungsgründe zur Wahrnehmung des
Freiversuchs sind insbesondere die gesetzlichen Mutterschutzfri-
sten und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(4) Jede nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholungsprü-
fungen sind zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzulegen, für
die Bachelor-Arbeit gilt Absatz 6. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an
anderen Hochschulen sind anzurechnen. 

(5) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß den Absätzen 2 und 4 ver-
säumt, erlischt der jeweilige Prüfungsanspruch, es sei denn, die zu
prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 6 entspre-
chend. 

(6) Eine nicht bestandene Bachelor-Arbeit kann einmal mit
neuem Thema wiederholt werden. Das neue Thema muss alsbald,
spätestens sechs Wochen nach Mitteilung des Ergebnisses der
ersten Bachelor-Arbeit beim Prüfungsausschuss beantragt wer-
den. Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Eine zweite Wie-
derholung der Bachelor-Arbeit ist ausgeschlossen. Eine Rückga-
be des Themas der Bachelor-Arbeit gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 ist
nur zulässig, wenn die zu prüfende Person bei der Anfertigung der
ersten Bachelor-Arbeit davon keinen Gebrauch gemacht hatte. 
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(7) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist nur zulässig, wenn ein besonderer Härtefall vorliegt.
Über die Anerkennung als Härtefall entscheidet der Prüfungsaus-
schuss aufgrund eines glaubhaft belegten, schriftlichen Antrags. 

§ 22
Zeugnis

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung ist baldmöglichst ein
Zeugnis in deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das
Zeugnis in deutscher Sprache enthält die Bezeichnung der einzel-
nen Module mit den in ihnen erzielten Noten, die Gesamtnote
sowie das Thema der Bachelor-Arbeit mit der erzielten Note. Das
Zeugnis in englischer Sprache enthält das Thema der Bachelor-
Arbeit mit dem erzielten Leistungsgrad (grade) und den erzielten
Leistungspunkten (grade points), die Bezeichnung der einzelnen
Module mit den in ihnen erzielten Leistungsgraden (grades),
Leistungspunkten (grade points) und credit points sowie den
Durchschnittsleistungsgrad (grade point average) und den Ge-
samtleistungsgrad (total grade) und die insgesamt erreichten cre-
dit points. Gemäß § 18 zusätzlich geprüfte Module werden auf
Antrag ebenfalls mit den in den Sätzen 2 und 3 aufgeführten
Angaben zur Prüfungsleistung aufgenommen. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht wurde und ist von der/dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses und der Dekanin/dem Dekan des Fach-
bereichs zu unterschreiben.

(3) Zusätzlich zum Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ aus-
gestellt. Dieses erteilt im Einzelnen Auskunft über das dem Ab-
schluss zugrunde liegende Studium. 

(4) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungsskala
auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %

§ 23
„Bachelor of Science“-Urkunde

(1) Nach bestandener Bachelor-Prüfung erhält die geprüfte Per-
son eine zweisprachig in deutsch und englisch gefasste „Bachelor
of Science“-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird
die Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Science“
(abgekürzt: B. Sc.) beurkundet.

(2) Die „Bachelor of Science“-Urkunde wird von der Rektorin/
dem Rektor der Hochschule Neubrandenburg unterzeichnet und
mit dem Siegel der Hochschule Neubrandenburg versehen.

Dritter Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 24
Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat die geprüfte Person bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt,
so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für dieje-
nigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die geprüfte Per-
son getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz
oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung
nicht erfüllt, ohne dass die geprüfte Person hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung
geheilt. Hat die geprüfte Person die Zulassung vorsätzlich zu
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Der geprüften Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen; gegebenen-
falls ein neues Zeugnis auszustellen. Mit dem unrichtigen Prü-
fungszeugnis ist auch die „Bachelor of Science“-Urkunde einzu-
ziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht
bestanden“/„fail“ (F) erklärt wurde. Eine Entscheidung nach
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 25
Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens wird der
geprüften Person innerhalb eines Jahres auf Antrag Einsicht in
ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüfenden und die sie betreffenden Prüfungsprotokolle
gewährt. Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt
Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 26
Übergangsregelungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von Stu-
dierenden, bei deren Immatrikulation sie bereits in Kraft getreten
war. Für vor diesem Zeitpunkt immatrikulierte Studierende findet
sie ausnahmsweise Anwendung, wenn die/der Studierende dies
beantragt. Der Antrag auf Anwendung dieser Prüfungsordnung ist
unwiderruflich. Nach der bisherigen Prüfungsordnung erbrachte
Prüfungsleistungen werden in diesem Fall angerechnet.

(2) Die Vorschriften der Prüfungsordnung für den Bachelor-Stu-
diengang Bioproduct Technology vom 4. Juli 20022 treten mit
dem In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung außer Kraft; sie fin-
den jedoch weiterhin Anwendung auf Studierende, die vor In-
Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung mit dem Studium des
Bachelor-Studiengangs Bioproduct Technology begonnen haben,
soweit sie nicht einen Antrag nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3
gestellt haben.
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(3) Vorschriften, die rückwirkend keine Schlechterstellung zur
Folge haben, gelten auch für Studierende, die sich vor dem In-
Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung im Bachelor-Studium befin-
den.

§ 27
In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschu-
le Neubrandenburg vom 15. Februar 2007 und der Genehmigung
des Rektors vom 15. Februar 2007.

Neubrandenburg, 15. Februar 2007

Der Rektor
der Hochschule Neubrandenburg

In Vertretung
Professor Dipl.-Ing. Rolf-Werner Rebenstorf
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Erster Abschnitt: Allgemeiner Teil

§ 1 Zweck der Prüfung
§ 2 Hochschulgrad
§ 3 Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
§ 5 Prüfungsausschuss
§ 6 Prüfende und Beisitzende
§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien-, 

Praktikums- und Prüfungsleistungen
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen
§ 10 Mündliche Prüfungen
§ 11 Schriftliche Prüfungen
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten
§ 13 ECTS-Punkte (Credit points)
§ 14 Prüfungstermine und Meldefristen
§ 15 Prüfungsamt

Zweiter Abschnitt: Bachelor-Prüfung

§ 16 Zulassung zu den Modulprüfungen
§ 17 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung; Regelprüfungstermine

§ 18 Zusatzmodule
§ 19 Bachelor-Arbeit und Kolloquium zur 

Bachelor-Arbeit
§ 20 Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung; 

Gesamtbewertung
§ 21 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; 

Fristen
§ 22 Zeugnis
§ 23 „Bachelor of Science“-Urkunde

Dritter Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 24 Ungültigkeit von Prüfungen
§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 26 Übergangsregelungen
§ 27 In-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über Module, Semester, 
Prüfungsvor- und Prüfungsleistungen, 
Credits

Anlage 2: Diploma Supplement

Prüfungsordnung
für den Bachelor-Studiengang

Lebensmitteltechnologie
der Hochschule Neubrandenburg

Vom 15. Februar 2007

Aufgrund des § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat die Hochschule Neubrandenburg die nachstehende Prüfungsordnung für den Bachelor-Stu-
diengang Lebensmitteltechnologie erlassen:

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt:
Allgemeiner Teil

§ 1
Zweck der Prüfung

Das Bachelor-Studium Lebensmitteltechnologie wird mit dem
berufsqualifizierenden Abschluss „Bachelor of Science“ abge-
schlossen. Durch die Prüfung zum „Bachelor of Science“ soll fest-
gestellt werden, ob die/der Studierende die Grundlagen der Lebens-
mitteltechnologie beherrscht, die Zusammenhänge der einzelnen
Module überblickt und ob sie/er die Grundlagen und die methodi-
schen und praktischen Fähigkeiten erworben hat, um als Ingenieu-
rin/Ingenieur in ihrem/seinem Berufsfeld tätig sein zu können. 

§ 2
Hochschulgrad

Nach bestandener Bachelor-Prüfung verleiht die Hochschule
Neubrandenburg den akademischen Grad „Bachelor of Science“
(abgekürzt: B.Sc.). 

§ 3
Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit für das Studium der Lebensmitteltech-
nologie bis zum Abschluss des „Bachelor of Science“ beträgt
einschließlich der Zeit für die gesamte Bachelor-Prüfung 3,5 Stu-
dienjahre (sieben Semester). Hierin ist die für die Bachelor-Arbeit
benötigte Zeit enthalten. 

_______
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(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Pro Modul werden credits (ECTS-Punkte) vergeben, die sich aus
den Semesterwochenstunden für die Lehrveranstaltungen zuzüg-
lich weiterer Stunden an Arbeitsaufwand für das Modul (work
load) zusammensetzen. Pro Semester sind durchschnittlich 30
credits zu erbringen, innerhalb des 7-semestrigen Studiums insge-
samt 210 credits (ECTS-Punkte). Die Module können blockweise
angeboten werden. In jedem Modul ist eine studienbegleitende
Modulprüfung abzulegen. Für den erfolgreichen Abschluss des
„Bachelor of Science“ müssen 32 Module einschließlich Bache-
lor-Arbeit und Praktikumssemester absolviert werden. 

(3) Der Studieninhalt ergibt sich aus der Studienordnung. Die
detaillierte Beschreibung der einzelnen Module ist den Modulbe-
schreibungen zu entnehmen, die Bestandteil der Studienordnung
sind. 

(4) Zur Ergänzung der wissenschaftlichen Ausbildung und Er-
höhung des Anwendungsbezuges ist ein Praktikumssemester von
mindestens 900 Stunden Arbeitsaufwand (30 credits) im 6. Se-
mester abzuleisten. Näheres regelt die Praktikumsordnung, die
Bestandteil der Studienordnung ist.

§ 4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Modulprüfung zu den einzelnen Modulen kann nur able-
gen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife, der Fachhochschulreife
oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesondere
§§ 19 und 20 des Landeshochschulgesetzes, oder von der
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte
Studienberechtigung für den Bachelor-Studiengang Lebens-
mitteltechnologie an der Hochschule Neubrandenburg einge-
schrieben ist,

2. ein Vorpraktikum von mindestens 13 Wochen Dauer in geeig-
neten Betrieben der Lebensmittelverarbeitung gemäß Stu-
dienordnung § 3 Abs. 2 abgeleistet hat, 

3. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien-
ordnung durchgeführt hat.

(2) Zum Praktikum im 6. Semester wird nur zugelassen, wer aus
den Modulprüfungen der ersten fünf Semester des Bachelor-Stu-
diums insgesamt mindestens 130 ECTS-Punkte erworben hat. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zu den Modulprüfungen sind fol-
gende Unterlagen beizulegen oder bis zu einem vom Prüfungs-
ausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht
bereits früher vorgelegt wurden:

1. Nachweis über eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. Nachweis der erforderlichen ECTS-Punkte
3. Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß der

Studienordnung,
4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung von

Modulprüfungen in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule der Bundesrepublik Deutschland

5. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es der Kandidatin/dem Kandidaten nicht möglich, eine erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich beim Prüfungsamt bis späte-
stens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin ohne Anga-
ben von Gründen und ohne Anrechnung auf die Zahl der mögli-
chen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. Wiederho-
lungsprüfungen sind von dieser Regelung ausgenommen. 

(4) Die Antragsform und das Antragsverfahren für die Modulprü-
fungen sind in den §§ 14 und 16 beschrieben. 

(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1. die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem ver-

wandten Studiengang an einer Hochschule die entsprechende
Modulprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in
einem Prüfungsverfahren befindet oder 

4. die Kandidatin/der Kandidat ihren/seinen Prüfungsanspruch
mit dem Überschreiten der Frist für die Meldung der entspre-
chenden Modulprüfung verloren hat.

§ 5
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch die Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Er besteht aus fünf Professorinnen/Professoren,
einem Studierenden und einem weiteren Mitglied mit der Befähi-
gung als Prüfender nach § 6. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt
drei Jahre, die der/des Studierenden ein Jahr. Bei Prüfungsent-
scheidungen gemäß Absatz 11 Nummer 2 haben studentische Mit-
glieder kein Stimmrecht. 

(2) Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende
müssen hauptamtliche prüfungsberechtigte Mitglieder der Hoch-
schule Neubrandenburg sein. Sie und die weiteren Mitglieder des
Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat gewählt. Zu-
gleich sind die stellvertretenden Mitglieder zu wählen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet dem Fach-
bereich auf Anfrage über die Entwicklung der Prüfungs- und Stu-
dienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für
die Bachelor-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und
Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Re-
form der Studienordnungen, der Studienpläne und der Prüfungs-
ordnungen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann der/dem Vorsitzenden einzelne
Aufgaben zur Erledigung übertragen, soweit gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.
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(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreten-
de sowie die Prüfenden und Beisitzenden unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer 

1. über die Kandidatin/den Kandidaten das Sorgerecht hat,
2. zu der Kandidatin/dem Kandidaten in einer engen persönli-

chen Beziehung steht oder wirtschaftliche Beziehungen unter-
hält. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte seiner Mitglieder, darunter mindestens zwei Professo-
rinnen/Professoren, anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der/des Vorsitzenden, in ihrer/seiner Abwesenheit die
Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters, den Ausschlag.

(9) Der Prüfungsausschuss wird von der/dem Vorsitzenden mit
einer Frist von in der Regel einer Woche eingeladen, wenn eines
seiner Mitglieder dies verlangt. Er tagt mindestens einmal im
Semester.

(10) Über die Beschlüsse des Prüfungsausschusses wird ein Pro-
tokoll gefertigt.

(11) Auf der Grundlage von Grundsatzentscheidungen des Prü-
fungsausschusses führt die/der Vorsitzende, im Verhinderungs-
falle die/der stellvertretende Vorsitzende dessen Geschäfte. Sie/er
entscheidet insbesondere 

1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
2. über die Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden und
3. über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen.

§ 6
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die bei den Modulprüfungen
mitwirkenden Prüfenden. Sind zwei oder mehr Prüfende an einer
Prüfung beteiligt, so achtet der Prüfungsausschuss auf angemes-
sene Vertretung der hauptsächlichen Teilgebiete des Prüfungsmo-
duls. Zu Prüfenden werden nur Professorinnen/Professoren und
andere nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die
Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbststän-
dige Lehrtätigkeit im Fachbereich ausgeübt haben. Lehrkräfte für
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten
zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. 

(2) Zum Beisitzenden wird nur bestellt, wer den entsprechenden
akademischen Abschluss oder eine vergleichbare Prüfung abge-
legt hat oder über ausreichende fachpraktische Erfahrungen ver-
fügt.

(3) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 5 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 7
Anerkennung von Studienzeiten, Studien-, 

Praktikums- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben oder einem verwandten Studiengang erbracht wurden. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden anerkannt,
soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des ent-
sprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzu-
nehmen. 
Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperations-
vereinbarungen zu beachten. 

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial
gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die Absätze 1
und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem auch für Studienzei-
ten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an anderen Bil-
dungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsakademien sowie Fach- und Ingenieurschulen
und Offiziershochschulen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik.

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können als Prakti-
kumszeiten anerkannt werden. Näheres regelt die Praktikumsord-
nung.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die
Noten – gegebenenfalls nach Umrechnung und soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe
der Prüfungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Aner-
kennung im Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Die Anerkennung
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wur-
den, erfolgt von Amts wegen. Die/der Studierende hat die für die
Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“/„fail“
(F) bewertet, wenn die zu prüfende Person einen für sie bindenden
Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder nach Beginn
der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn
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eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehe-
nen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm nicht zu
vertretenden Gründen die für die Ablegung von Modulprüfungen
und für die Anfertigung der Bachelor-Arbeit festgelegten Fristen
nicht einhalten, hat sie/er dieses unverzüglich zusammen mit
einem Antrag auf Terminverschiebung beim Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krank-
heit der Kandidatin/des Kandidaten beziehungsweise eines von
ihr/ihm zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen An-
gehörigen ist ein ärztliches Attest vorzulegen und in Zweifelsfäl-
len kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorla-
ge eines amtsärztlichen Attestes verlangen. Wird der Grund aner-
kannt, so bestimmt der Prüfungsausschuss einen neuen Termin.
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall
anzurechnen. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 1
sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der
Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/sei-
ner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet.
Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von
der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führenden Person von der
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht aus-
reichend“/„fail“ (F) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann
der Prüfungsausschuss die zu prüfende Person von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Die Kandidatin/der Kandidat kann innerhalb einer Frist von
zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3
Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Be-
lastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der
Kandidatin/dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.

§ 9
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen können als

1. mündliche Prüfungen (§10) oder
2. schriftlich als Klausuren oder sonstige schriftliche Arbeiten

(§11) 

erbracht werden.

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice Verfahren sind
ausgeschlossen.

(2) Prüfungsleistung und Prüfungsvorleistung können auch

– Referate (Absatz 3),
– Hausarbeiten/Studienarbeiten/Seminararbeiten/Projektarbei-

ten (Absatz 4),

– experimentelle Arbeiten (Absatz 5),
– Rechnerprogramme (Absatz 6)

sein.

(3) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltung zu halten. Es umfasst die eigenständi-
ge systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themengebie-
tes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Literatur. In einem Vortrag von in der Regel 15 bis 30
Minuten soll die Diskussion über die entsprechende Thematik
eröffnet und vertieft werden.

(4) Eine Hausarbeit, eine Studienarbeit, eine Seminararbeit oder
eine Projektarbeit beinhaltet die selbstständige schriftliche/münd-
liche Bearbeitung einer fachlichen, der Lehrveranstaltung nahe-
stehenden Thematik. Diese Arbeiten werden in der Regel über
einen zuvor festgelegten Zeitraum bearbeitet. Sie können als
Gruppen- oder Einzelarbeiten vorgelegt werden. Bei einer Grup-
penarbeit muss der zu bewertende Beitrag des Einzelnen als in-
dividuelle Prüfungsleistung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments
sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Ver-
suchsablaufs und der Ergebnisse des Experiments (Praktikums-
protokoll).

(6) Die Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen
umfasst in der Regel

1. die Beschreibung der Aufgaben und ihre Abgrenzung,
2. die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen unter Einbe-

ziehung einschlägiger Literatur,
3. die Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer Pro-

grammiersprache,
4. das Testen des Programms und das Überprüfen der Ergebnis-

se auf ihre Richtigkeit mit exemplarischen Datensätzen,
5. die Programmdokumentation mit Angabe der verwendeten

Methoden.

Die Aufgabe ist so zu stellen, dass sie in der Regel innerhalb eines
Zeitraumes von zwei bis vier Wochen bearbeitet werden kann.

(7) Macht die Kandidatin/der Kandidat glaubhaft, dass sie/er
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinde-
rung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen oder Prüfungsvor-
leistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, so kann der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag gestattet
werden, die Prüfungsleistung innerhalb einer verlängerten Bear-
beitungszeit oder eine gleichwertige Prüfungsleistung in einer
anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amts-
ärztlichen Attestes verlangt werden. 

(8) Die Bewertung der Prüfungsvorleistung beziehungsweise
Prüfungsleistung nach Absatz 3 (Referat), Absatz 4 (Hausar-
beit/Studienarbeit/Seminararbeit/Projektarbeit), Absatz 5 (experi-
mentelle Arbeit), Absatz 6 (Rechnerprogramm) erfolgt durch eine
Prüferin/einen Prüfer, im Fall einer Wiederholungsprüfung durch
zwei Prüfende, die der Prüfungsausschuss als Prüfende gemäß § 6
Abs. 1 bestellt hat.
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§ 10
Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll die zu prüfende Person
nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. 

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden (Kol-
legialprüfung) oder vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegen-
wart eines Beisitzenden als Gruppen- oder Einzelprüfungen ab-
gelegt. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 bis
höchstens 45 Minuten je zu prüfender Person und Modul. Das
Nähere ist in Anlage 1 geregelt.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in
den einzelnen Modulen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das
Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei
denn, die zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung
erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses an die geprüfte Person.

§ 11
Schriftliche Prüfungen

(1) In den Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll die
Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden
des Fachgebietes Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 

(2) Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfenden zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

(3) Die Dauer von Klausuren beträgt 60 bis maximal 300 Minu-
ten. Das Nähere ist in Anlage 1 geregelt.

§ 12
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistung wird von den jeweiligen
Prüfenden festgesetzt. Es sind folgende Noten zu verwenden:

1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung
2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den

durchschnittlichen Anforderungen
liegt

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht

4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz Mängel noch
den Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher
Mängel den Anforderungen nicht
mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistung können ein-
zelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt
werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens
„ausreichend“/„sufficient“ (D) bewertet wurde. Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden,
wenn beide die Leistung mit mindestens „ausreichend“/„suffi-
cient“ (D) bewerten. 

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses er-
folgt die Bewertung der Prüfungsleistung in Leistungsgraden
(grades) und Leistungspunkten (grade points). 

Folgende Leistungsgrade (grades) sind zu verwenden:

A = sehr gut (very good) = eine hervorragende Leistung
B = gut (good) = eine Leistung, die erheblich

über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

C = befriedigend (satisfactory) = eine Leistung, die den durch-
schnittlichen Anforderungen
entspricht

D = ausreichend (sufficient) = eine Leistung, die trotz Män-
gel noch den Anforderungen
genügt

F = nicht ausreichend (fail) = eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung sind folgende Zwischenwerte
zulässig:
A- sehr gut (very good); B+, B- gut (good); C+, C- befriedigend
(satisfactory); D+ ausreichend (sufficient);

Den Leistungsgraden (grades) sind folgende Leistungspunkte
(grade points) zugeordnet:

Leistungsgrad Leistungspunkte 
(grade) (grade points)

A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0

§ 13
ECTS-Punkte (Credit points)

Für jedes Modul werden nach bestandener Modulprüfung credits
entsprechend der Anlage 1 vergeben. Bei der Ausstellung des eng-
lischsprachigen Zeugnisses werden zur Ermittlung der credit
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points die credits mit den jeweiligen Leistungspunkten (grade
points) multipliziert.
Bei der Ausstellung des deutschsprachigen Zeugnisses werden
zur Ermittlung der credit points die credits mit den jeweiligen
deutschen Äquivalenznoten multipliziert.

§ 14
Prüfungstermine und Meldefristen

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend abgelegt, in
der Regel im jeweiligen Prüfungszeitraum. Der Prüfungszeitraum
beträgt drei Wochen und findet in jedem Semester unmittelbar
nach der Vorlesungszeit statt. Der genaue Prüfungszeitraum wird
zu Beginn des Semesters durch Aushang bekannt gemacht. Für
Modulprüfungen des 7. Semesters, die vor Beginn der Bachelor-
Arbeit abzuschließen sind, kann der Prüfungsausschuss einen
abweichenden Termin bestimmen. Auch für Wiederholungsprü-
fungen kann der Prüfungsausschuss in Absprache mit den Prüfen-
den ausnahmsweise einen anderen Prüfungstermin bestimmen.
Bei Lehrveranstaltungen, die geblockt abgehalten werden, kann
die Prüfung auch direkt nach Beendigung der Lehrveranstaltung
abgenommen werden. Der Prüfungsausschuss bestimmt die Prü-
fungstermine und gibt sie gemeinsam mit den Namen der Prüfen-
den spätestens sechs Wochen vor Beginn des jeweiligen Prü-
fungszeitraums durch Aushang bekannt. Beginn, Dauer und Ort
der Modulprüfung werden spätestens zwei Wochen vor Beginn
des jeweiligen Prüfungszeitraumes durch Aushang bekannt gege-
ben. Eine gesonderte Ladung der Kandidatinnen und Kandidaten
erfolgt nicht. 

(2) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung
gemäß § 16 Abs. 1 anzumelden. Die Meldung hat spätestens vier
Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes gemäß
Absatz 1 zu erfolgen (Ausschlussfrist). Art und Umfang der im
jeweiligen Semester zu erbringenden Modulprüfungen ergeben
sich aus Anlage 1 (Regelprüfungstermine). 

(3) Überschreitet die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm
zu vertretenden Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß
Absatz 2 festgelegten Fristen zur Meldung für die Modulprüfun-
gen um mehr als zwei Semester oder legt sie/er eine Prüfung, zu
der sie/er sich gemeldet hat, aus von ihr/ihm zu vertretenden
Gründen nicht ab, so gilt diese Modulprüfung als abgelegt und
nicht bestanden. Versäumnisgründe, die die Kandidatin/der Kan-
didat nicht zu vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unver-
züglich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Werden die Ver-
säumnisgründe vom Prüfungsausschuss anerkannt, so hat er, in
Abstimmung mit den Prüfenden, einen neuen Termin anzuberau-
men, der der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen
ist. Der Prüfungsausschuss kann bei der Bachelor-Prüfung unter
Würdigung der Ursachen für die Verzögerung des Studiums Aus-
nahmen von Satz 1 zulassen, wenn die Kandidatin/der Kandidat
nach Inanspruchnahme der Studienberatung eine vom Prüfungs-
ausschuss befürwortete Konzeption für die Beendigung des Stu-
diums innerhalb von zwei Semestern vorlegt. Bei der Zulassung
von Ausnahmen von Satz 1 ist die Inanspruchnahme der gesetz-
lichen Mutterschutzfristen und der Fristen für die Elternzeit zu
berücksichtigen. 

(4) Die Kandidatin/der Kandidat ist rechtzeitig sowohl über Art
und Anzahl der zu absolvierenden Modulprüfungen mit den ihnen

zugeordneten Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu
denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abga-
bezeitpunkt von schriftlichen Arbeiten zu informieren; ihr/ihm
sind ebenso für jede Modulprüfung rechtzeitig die jeweiligen
Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(5) Der Kandidatin/dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann
unter Berücksichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederho-
lungsmöglichkeiten in den Modulprüfungen die Exmatrikulation
gemäß § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes erfolgt.

§ 15
Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 5 Abs. 1 ist das Prüfungsamt der Hochschule Neubranden-
burg für die Organisation des Bachelor-Prüfungsverfahrens
zuständig.

(2) Das Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die
Prüfungen 

2. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gemäß § 37 des
Landeshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten 
4. Prüfen der Voraussetzungen für die Teilnahme an Modulen

gemäß Anlage 1
5. Entgegennahme der Verträge für die Ableistung des Prakti-

kums, Übergabe der Verträge zur Bestätigung durch die/den
Praktikumsbeauftragte/n und Mitteilung der Entscheidung
der/des Praktikumsbeauftragten an die Studierenden 

6. Koordination der vom Prüfungsausschuss bestätigten Prü-
fungstermine und Aufstellung von Prüfungsplänen für Prü-
fende, Beisitzende und Prüfungsaufsichten

7. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen 

8. Prüfen der Zulassungsvoraussetzungen für das Ablegen der
Bachelor-Prüfungen für jede Kandidatin/jeden Kandidaten
und Vorbereitung der Zulassungsentscheidungen des Prü-
fungsausschusses

9. Mitteilung der Prüfungszulassung, des konkreten Prüfungs-
termins und der Namen der Prüfenden an die Kandidatinnen
und Kandidaten 

10. Unterrichtung der Prüfenden über die konkreten Prüfungster-
mine

11. Aufstellung von Listen der Kandidatinnen und Kandidaten
eines Prüfungstermins

12. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine 
13. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß § 11 Abs. 2, § 19

Abs. 7
14. Entgegennahme der Anträge zur Anfertigung der Bachelor-

Arbeit
15. Zustellung des Themas der Bachelor-Arbeit an die Kandida-

tinnen und Kandidaten
16. Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit für die

Bachelor-Arbeit gemäß § 19 Abs. 4
17. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Arbeit und

Weiterleitung an die Prüfenden
18. Benachrichtigung der Kandidatinnen und Kandidaten über die

Prüfungsergebnisse
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19. Ausfertigung von Zeugnissen und Urkunden sowie von Be-
scheinigungen gemäß § 22 Abs. 3 und § 20 Abs. 4 

20. Aufbewahrung und Archivierung der Bachelor-Arbeiten,
Klausuren und sonstigen Prüfungsunterlagen nach Abschluss
des Bewertungsverfahrens

21. Erfassung, statistische Auswertung und Bereitstellung aller
prüfungsrelevanten Daten, welche zur Erfüllung von Aufga-
ben aus dieser Prüfungsordnung notwendig sind, insbesonde-
re zu § 5 Abs. 3 und § 22 Abs. 4

Zweiter Abschnitt:
Bachelor-Prüfung

§ 16
Zulassung zu den Modulprüfungen

(1) Die Zulassung zu den Bachelor-Modulprüfungen ist innerhalb
der Meldefrist gemäß § 14 Abs. 2 bis spätestens vier Wochen vor
Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes zu beantragen (Aus-
schlussfrist). Der Antrag ist unter Verwendung des dafür be-
stimmten Formblattes oder einer dafür vorgesehenen technischen
Einrichtung bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
über das Prüfungsamt einzureichen. Er kann für mehrere Modul-
prüfungen zugleich gestellt werden, wenn diese innerhalb dessel-
ben Prüfungszeitraumes abgelegt werden sollen. Über die Zulas-
sung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Die in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen (zum
Beispiel Teilnahme am Praktikum) sind zu berücksichtigen. 

(3) Zur Bachelor-Arbeit wird zugelassen, wer mindestens 180 cre-
dits erworben hat.

(4) Zur letzten Modulprüfung kann überdies nur zugelassen wer-
den, wer das ganze nach § 3 Abs. 4 erforderliche Praktikum abge-
leistet hat und wer mindestens seit dem letzten Semester im
Bachelor-Studiengang Lebensmitteltechnologie der Hochschule
Neubrandenburg immatrikuliert war. 

(5) Im Übrigen gilt § 4 entsprechend.

§ 17
Umfang und Art der Bachelor-Prüfung; 

Regelprüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen gemäß
Anlage 1.

(2) Die Prüfungen werden studienbegleitend durchgeführt.

(3) Jede Modulprüfung soll in dem gemäß Anlage 1 vorgesehe-
nen Semester abgelegt werden. Wird eine Modulprüfung nicht
spätestens im Laufe des übernächsten Semesters erfolgreich abge-
legt, so erlischt der Prüfungsanspruch. Der Prüfungsanspruch
erlischt nicht, wenn die zu prüfende Person die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten hat. Die Entscheidung hierüber trifft der
Prüfungsausschuss auf Antrag der zu prüfenden Person. Bei nicht
zu vertretendem Überschreiten der Prüfungsfrist sind die noch
fehlenden Modulprüfungen unverzüglich nach Wegfall der Grün-
de für die Überschreitung nachzuholen. Der Prüfungsausschuss
setzt hierfür Termine fest. 

(4) Modulprüfungen zu Lehrveranstaltungen ab dem vierten Se-
mester können in englischer Sprache durchgeführt werden, wenn
die Lehrveranstaltung ebenfalls in englischer Sprache durchge-
führt wurde. Darüber hinaus können auf Antrag der/des Studie-
renden auch weitere mündliche Modulprüfungen in englischer
Sprache durchgeführt werden. Die Anfertigung der Bachelor-
Arbeit in englischer Sprache ist zulässig. 

§ 18
Zusatzmodule

(1) Auf Antrag können sich die/der Studierende in weiteren als
den vorgeschriebenen Modulen – längstens bis zu deren erfolgrei-
chem Abschluss – einer Modulprüfung unterziehen. Dies schließt
auch Module aus weiteren Studiengängen der Hochschule Neu-
brandenburg mit ein (Zusatzmodule). Der Antrag auf Prüfung in
einem Zusatzmodul ist schriftlich über das Prüfungsamt an die
Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu rich-
ten. 

(2) Die Ergebnisse der Prüfungen aus Absatz 1 können auf An-
trag im Prüfungszeugnis ausgewiesen werden, gehen aber nicht in
die Gesamtnote mit ein. 

(3) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Zusatzmodul kann
einmal wiederholt werden.

§ 19
Bachelor-Arbeit und Kolloquium zur Bachelor-Arbeit

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die das Bachelor-
Studium abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin/der
Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer gegebenen Frist ein Pro-
blem aus einem Fachgebiet selbstständig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. In dem Kolloquium, das nach dem er-
folgreichen Abschluss der Bachelor-Arbeit stattfindet, soll die
Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er in der Lage ist,
die während der Bearbeitung gewonnenen Erkenntnisse in geeig-
neter Weise zu präsentieren.

(2) Die Bachelor-Arbeit kann von jedem hauptamtlich nach § 36
Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigten Leh-
renden des Fachbereiches ausgegeben und betreut werden, soweit
dieser an der jeweiligen Hochschule in einem für den jeweiligen
Studiengang relevanten Bereich tätig ist. Soll die Bachelor-Arbeit
in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt wer-
den, bedarf es hierzu der Zustimmung der/des Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses. 

(3) Die Zustellung des Themas der Bachelor-Arbeit erfolgt durch
das Prüfungsamt über den Prüfungsausschuss, spätestens 14 Tage
nach erfolgreichem Abschluss der letzten Modulprüfung. Thema
und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der zu prüfenden
Person ist Gelegenheit zu geben, ein Thema vorzuschlagen. Das
Thema kann nur einmal und nur innerhalb eines Monats nach
Ausgabe zurückgegeben werden. 

(4) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt sechs
Wochen nach dem Tag der Ausgabe des Themas. In begründeten
Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Be-
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nehmen mit der betreuenden Person um bis zu zwei Wochen ver-
längert werden.

(5) Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten.
Darunter soll die betreuende Person der Bachelor-Arbeit sein. Der
zweite Prüfende wird auf Vorschlag des ersten Prüfenden von
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt.

(6) Die Bewertung der Bachelor-Arbeit soll von beiden Prüfen-
den unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Einreichung,
erfolgen. Das Ergebnis ist der geprüften Person durch das Prü-
fungsamt bekannt zu geben. Die Note ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel beider Beurteilungen. Bei Abweichungen von
mehr als einer Note bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten
Prüfenden. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
drei Beurteilungen.

(7) Die Bachelor-Arbeit kann bei einer Bewertung mit „nicht aus-
reichend“/„fail“ (F) nur einmal wiederholt werden. Eine Rückga-
be des Themas der Bachelor-Arbeit in der in Absatz 3 genannten
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kandidat
bei der Anfertigung ihrer/seiner ersten Arbeit von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(8) Die Bachelor-Arbeit ist fristgerecht beim Prüfungsamt abzu-
geben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der
Abgabe hat die Kandidatin/der Kandidat schriftlich zu versichern,
dass sie ihre/seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(9) Wird die Bachelor-Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt
sie als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet. 

§ 20
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung; 

Gesamtbewertung

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfun-
gen einschließlich der Bachelor-Arbeit bestanden sind. 

(2) Zur Gesamtbewertung wird zunächst der Durchschnittsleis-
tungsgrad, grade point average (GPA), ermittelt. Der GPA wird
gebildet, indem die Summe der credit points durch die Summe der
credits dividiert wird. Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur
die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

Die Gesamtnote der bestandenen Bachelor-Prüfung lautet

bei einer Durchschnittsnote von
1,0 bis einschließlich 1,5 = sehr gut,
bei einer Durchschnittsnote von
1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,
bei einer Durchschnittsnote von
2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,
bei einer Durchschnittsnote von
3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend.

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses ergibt
sich der Gesamtleistungsgrad (total grade) der Bachelor-Prüfung
aus dem nach Absatz 2 ermittelten Durchschnittsleistungsgrad

(grade point average) der entsprechend nach Absatz 1 abgelegten
Modulprüfungen einschließlich der Bachelor-Arbeit. 

Der Gesamtleistungsgrad (total grade) einer bestandenen Bache-
lor-Prüfung lautet bei einem Durchschnittsleistungsgrad (grade
point average):

zwischen 4,0 und 3,5 = sehr gut (very good); 
zwischen 3,4 und 2,5 = gut (good);
zwischen 2,4 und 1,5 = befriedigend (satisfactory);
zwischen 1,4 und 1,0 = ausreichend (sufficient).

(4) Ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als end-
gültig nicht bestanden, so erteilt das Prüfungsamt der geprüften
Person hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulati-
onsbescheinigung wird der geprüften Person eine schriftliche
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungslei-
stungen und deren Noten sowie die zur Bachelor-Prüfung noch
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die
Bachelor-Prüfung nicht bestanden ist. 

§ 21
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen, 

Fristen

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als nicht
unternommen, wenn sie zu den in § 17 Abs. 3 sowie in Anlage 1
vorgesehenen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiver-
such). Satz 1 gilt nicht, wenn die Modulprüfung wegen Täuschung
oder wegen eines sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens für nicht
bestanden erklärt wurde. Für Bachelor-Arbeiten gilt Absatz 6.

(2) Eine im Rahmen des Freiversuchs nicht bestandene Modul-
prüfung ist zum nächsten regulären Prüfungstermin abzulegen.
Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. 

(3) Ist eine Kandidatin/ein Kandidat aus Gründen, die sie/er nicht
zu vertreten hat, an der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehin-
dert, sind die Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prü-
fungsausschuss die Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin
anzuberaumen, der der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich
mitzuteilen ist. Als Hinderungsgründe zur Wahrnehmung des
Freiversuchs sind insbesondere die gesetzlichen Mutterschutzfri-
sten und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(4) Jede nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholungsprü-
fungen sind zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzulegen, für
die Bachelor-Arbeit gilt Absatz 6. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an
anderen Hochschulen sind anzurechnen. 

(5) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß den Absätzen 2 und 4 ver-
säumt, erlischt der jeweilige Prüfungsanspruch, es sei denn, die zu
prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 6 entspre-
chend. 
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(6) Eine nicht bestandene Bachelor-Arbeit kann einmal mit
neuem Thema wiederholt werden. Das neue Thema muss alsbald,
spätestens sechs Wochen nach Mitteilung des Ergebnisses der
ersten Bachelor-Arbeit beim Prüfungsausschuss beantragt wer-
den. Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Eine zweite Wie-
derholung der Bachelor-Arbeit ist ausgeschlossen. Eine Rückga-
be des Themas der Bachelor-Arbeit gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 ist
nur zulässig, wenn die zu prüfende Person bei der Anfertigung
der ersten Bachelor-Arbeit davon keinen Gebrauch gemacht
hatte. 

(7) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist nur zulässig, wenn ein besonderer Härtefall vorliegt.
Über die Anerkennung als Härtefall entscheidet der Prüfungsaus-
schuss aufgrund eines glaubhaft belegten, schriftlichen Antrags. 

§ 22
Zeugnis

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung ist baldmöglichst ein
Zeugnis in deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das
Zeugnis in deutscher Sprache enthält die Bezeichnung der einzel-
nen Module mit den in ihnen erzielten Noten, die Gesamtnote
sowie das Thema der Bachelor-Arbeit mit der erzielten Note. Das
Zeugnis in englischer Sprache enthält das Thema der Bachelor-
Arbeit mit dem erzielten Leistungsgrad (grade) und den erzielten
Leistungspunkten (grade points), die Bezeichnung der einzelnen
Module mit den in ihnen erzielten Leistungsgraden (grades),
Leistungspunkten (grade points) und credit points sowie den
Durchschnittsleistungsgrad (grade point average) und den Ge-
samtleistungsgrad (total grade) und die insgesamt erreichten cre-
dit points. Gemäß § 18 zusätzlich geprüfte Module werden auf
Antrag ebenfalls mit den in den Sätzen 2 und 3 aufgeführten
Angaben zur Prüfungsleistung aufgenommen. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht wurde und ist von der/dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses und der Dekanin/dem Dekan des Fach-
bereichs zu unterschreiben.

(3) Zusätzlich zum Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ aus-
gestellt. Dieses erteilt im Einzelnen Auskunft über das dem
Abschluss zugrunde liegende Studium. 

(4) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungsskala
auszuweisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %

§ 23
„Bachelor of Science“-Urkunde

(1) Nach bestandener Bachelor-Prüfung erhält die geprüfte Per-
son eine zweisprachig in deutsch und englisch gefasste „Bachelor

of Science“-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird
die Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Science“
(abgekürzt: B. Sc.) beurkundet.

(2) Die „Bachelor of Science“-Urkunde wird von der Rektorin/
dem Rektor der Hochschule Neubrandenburg unterzeichnet und
mit dem Siegel der Hochschule Neubrandenburg versehen.

Dritter Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 24
Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat die geprüfte Person bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt,
so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für dieje-
nigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die geprüfte Per-
son getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz
oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prü-
fung nicht erfüllt, ohne dass die geprüfte Person hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prüfung geheilt. Hat die geprüfte Person die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

(3) Der geprüften Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen; gegebenen-
falls ein neues Zeugnis auszustellen. Mit dem unrichtigen Prü-
fungszeugnis ist auch die „Bachelor of Science“-Urkunde einzu-
ziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht
bestanden“/„fail“ (F) erklärt wurde. Eine Entscheidung nach
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 25
Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens wird der
geprüften Person innerhalb eines Jahres auf Antrag Einsicht in
ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüfenden und die sie betreffenden Prüfungsprotokolle
gewährt. Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt
Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 26 
Übergangsregelungen

Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von Studie-
renden, bei deren Immatrikulation sie bereits in Kraft getreten
war. 
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§ 27 
In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschu-
le Neubrandenburg vom 15. Februar 2007 und der Genehmigung
des Rektors vom 15. Februar 2007.

Neubrandenburg, 15. Februar 2007

Der Rektor
der Hochschule Neubrandenburg

In Vertretung
Professor Dipl.-Ing. Rolf-Werner Rebenstorf

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 370



380 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 5/2007



Nr. 5/2007 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 381



382 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 5/2007



Nr. 5/2007 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 383



384 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 5/2007



Nr. 5/2007 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 385



386 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 5/2007



Nr. 5/2007 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 387



388 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 5/2007



Nr. 5/2007 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 389

Erster Abschnitt: Allgemeines

§ 1 Zweck der Prüfung
§ 2 Hochschulgrad
§ 3 Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
§ 5 Prüfungsausschuss
§ 6 Prüfende und Beisitzende
§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien-, und 

Prüfungsleistungen
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 9 Arten der Prüfungsleistungen
§ 10 Mündliche Prüfungen
§ 11 Schriftliche Prüfungen
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten
§ 13 ECTS-Punkte (Credit points)
§ 14 Prüfungstermine und Meldefristen
§ 15 Prüfungsamt

Zweiter Abschnitt: Master-Prüfung

§ 16 Zulassung zu den Modulprüfungen
§ 17 Umfang und Art der Master-Prüfung; 

Regelprüfungstermine

§ 18 Vertiefungsrichtungen
§ 19 Zusatzmodule
§ 20 Master-Arbeit
§ 21 Kolloquium zur Master-Arbeit; Benotung
§ 22 Bestehen und Nichtbestehen der Master-Prüfung; 

Gesamtbewertung
§ 23 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; Fristen
§ 24 Zeugnisse
§ 25 „Master of Science“-Urkunde

Dritter Abschnitt: Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 26 Ungültigkeit von Prüfungen
§ 27 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 28 Übergangsregelungen
§ 29 In-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über Module, Semester, Prüfungsvor- und
Prüfungsleistungen, Credits

Anlage 2: Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule, Semester, 
Prüfungsvor- und Prüfungsleistung, Credits

Anlage 3: Diploma Supplement

Prüfungsordnung 
für den Master-Studiengang 

Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie 
der Hochschule Neubrandenburg 

Vom 15. Februar 2007

Aufgrund des § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat die Hochschule Neubrandenburg die nachstehende Prüfungsordnung für den Master-Studien-
gang Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie erlassen:

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt:
Allgemeines

§ 1
Zweck der Prüfung

Das Master-Studium Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie
wird mit dem berufsqualifizierenden Abschluss „Master of Scien-
ce“ abgeschlossen. Durch die Prüfung zum „Master of Science“
soll festgestellt werden, ob die/der Studierende die Grundlagen
der Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie beherrscht, die
Zusammenhänge der einzelnen Module überblickt und ob sie/er
die Grundlagen und die methodischen und praktischen Fähigkei-
ten erworben hat, um als wissenschaftliche Fachkraft in ihrem/sei-
nem Berufsfeld tätig sein zu können. 

§ 2
Hochschulgrad

Nach bestandener Master-Prüfung verleiht die Hochschule Neu-
brandenburg den akademischen Grad „Master of Science“
(abgekürzt: M.Sc.). 

§ 3
Regelstudienzeiten, Aufbau des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit für das Master-Studium Lebensmittel-
und Bioprodukttechnologie bis zum Abschluss des „Master of
Science“ beträgt einschließlich der Zeit für die gesamte Master-
Prüfung 1,5 Studienjahre (drei Semester). Hierin ist die für die
Master-Arbeit benötigte Zeit enthalten. 

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511



(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Pro Modul werden credits (ECTS-Punkte) vergeben, die sich aus
den Semesterwochenstunden für die Lehrveranstaltungen zuzüg-
lich weiterer Stunden an Arbeitsaufwand für das Modul (work
load) zusammensetzen. Pro Semester sind durchschnittlich 30 cre-
dits zu erbringen, innerhalb des 3-semestrigen Studiums insgesamt
90 credits (ECTS-Punkte). Die Module können blockweise ange-
boten werden. In jedem Modul ist eine studienbegleitende Modul-
prüfung abzulegen. Für den erfolgreichen Abschluss des „Master of
Science“ müssen neun Module einschließlich Master-Arbeit absol-
viert werden. Das Nähere regelt § 17 in Verbindung mit § 13.

(3) Der Studieninhalt ergibt sich aus der Studienordnung. Die detail-
lierte Beschreibung der einzelnen Module ist den Modulbeschrei-
bungen zu entnehmen, die Bestandteil der Studienordnung sind. 

§ 4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Der Zulassungsantrag zum Master-Studium ist über das Prü-
fungsamt der Hochschule Neubrandenburg beim Prüfungsaus-
schuss zu stellen.

(2) Zum Master-Studium kann nur zugelassen werden, wer

1. die Modul-Prüfungen in einem mindestens 7-semestrigen
Bachelor-Studiengang Lebensmitteltechnologie oder Biopro-
dukttechnologie mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5
bestanden und damit einen ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss erlangt hat oder

2. einen gemäß § 7 als gleichwertig anerkannten akademischen
Abschluss mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5 nach-
weist oder

3. einem Diplom-Studiengang Lebensmitteltechnologie oder Bio-
produkttechnologie an einer Hochschule mit einer Gesamtnote
von mindestens 2,5 abgeschlossen hat oder

4. vom Prüfungsausschuss auf Grundlage eines entsprechenden
Antrages eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat und des-
sen Zulassungsantrag für das Master-Studium vom Prüfungs-
ausschuss stattgegeben wurde, sofern ein erster berufsqualifi-
zierender Abschluss nach Nummer 1 nachgewiesen wird.

(3) Ausländische Studierende müssen einen in § 4 Abs. 2 gefor-
derten Abschluss oder einen als gleichwertig anerkannten Hoch-
schulabschluss mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5 aufwei-
sen. Die Äquivalenz der Noten wird unter Berücksichtigung der
Äquivalenzvereinbarungen von der Kultusministerkonferenz
(KMK) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) festgestellt.
Darüber hinaus sind Vereinbarungen im Rahmen von Hochschul-
partnerschaften zu beachten.

(4) Zu den Modulprüfungen des Master-Studiums kann nur zuge-
lassen werden, der 

1. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien-
ordnung durchgeführt hat und

2. den Prüfungsanspruch im Master-Studium nicht verloren hat. 

(5) Folgende Unterlagen müssen dem Prüfungsamt bei der An-
meldung zu einer Modulprüfung vorgelegt werden, sofern sie
nicht bereits früher vorgelegt wurden:

1. eines der in Absatz 2 beziehungsweise 3 genannten Zeugnisse
2. der Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß

der Studienordnung
3. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer Mo-

dulprüfung in demselben oder in einem verwandten Studiengang
4. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-

ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es der Kandidatin/dem Kandidaten nicht möglich, eine erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich bei der/dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem jeweili-
gen Prüfungstermin ohne Angaben von Gründen und ohne
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. 

(6) Die Antragsform und das Antragsverfahren für die Modulprü-
fungen sind in den §§ 14 und 16 näher beschrieben. 

(7) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1. die in Absatz 2 oder 3 genannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem ver-

wandten Studiengang die entsprechende Modulprüfung end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfah-
ren befindet oder 

4. die Kandidatin/der Kandidat ihren Prüfungsanspruch mit dem
Überschreiten der Frist für die Meldung der entsprechenden
Modulprüfung verloren hat.

§ 5
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch die Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Er besteht aus fünf Professorinnen/Professoren,
einem Studierenden und einem weiteren Mitglied mit der Befähi-
gung als Prüfender nach § 6. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt
drei Jahre, die der/des Studierenden ein Jahr. Bei Prüfungsent-
scheidungen gemäß Absatz 11 Nr. 2 haben studentische Mitglie-
der kein Stimmrecht. 

(2) Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende
müssen hauptamtliche prüfungsberechtigte Mitglieder der Hoch-
schule Neubrandenburg sein. Sie und die weiteren Mitglieder des
Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat gewählt. Zu-
gleich sind die stellvertretenden Mitglieder zu wählen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet dem Fach-
bereich auf Anfrage über die Entwicklung der Prüfungs- und Stu-
dienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für
die Master-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und
Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Re-
form der Studienordnungen, der Studienpläne und der Prüfungs-
ordnungen. 
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(4) Der Prüfungsausschuss kann der/dem Vorsitzenden einzelne
Aufgaben zur Erledigung übertragen, soweit gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreten-
de sowie die Prüfenden und Beisitzenden unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer 

1. über die Kandidatin/den Kandidaten das Sorgerecht hat,
2. zu der Kandidatin/dem Kandidaten in einer engen persönli-

chen Beziehung steht oder wirtschaftliche Beziehungen unter-
hält. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte seiner Mitglieder, darunter mindestens zwei Professo-
rinnen/Professoren, anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der/des Vorsitzenden, in ihrer/seiner Abwesenheit die
Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters, den Ausschlag.

(9) Der Prüfungsausschuss wird von der/dem Vorsitzenden mit
einer Frist von in der Regel einer Woche eingeladen, wenn eines
seiner Mitglieder dies verlangt. Er tagt mindestens einmal im
Semester.

(10) Über die Beschlüsse des Prüfungsausschusses wird ein Pro-
tokoll gefertigt.

(11) Auf der Grundlage von Grundsatzentscheidungen des Prü-
fungsausschusses führt die/der Vorsitzende, im Verhinderungs-
falle die/der stellvertretende Vorsitzende dessen Geschäfte. Sie/er
entscheidet insbesondere 

1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
2. über die Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden und
3. über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen.

§ 6
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die bei den Modulprüfungen
mitwirkenden Prüfenden. Sind zwei oder mehr Prüfende an einer
Prüfung beteiligt, so achtet der Prüfungsausschuss auf angemes-
sene Vertretung der hauptsächlichen Teilgebiete des Prüfungsmo-
duls. Zu Prüfenden werden nur Professorinnen/Professoren und
andere nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die
Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbstständi-
ge Lehrtätigkeit im Fachbereich ausgeübt haben. Lehrkräfte für
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten
zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. 

(2) Zum Beisitzenden wird nur bestellt, wer den entsprechenden
akademischen Abschluss oder eine vergleichbare Prüfung abge-
legt hat oder über ausreichende fachpraktische Erfahrungen ver-
fügt.

(3) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 5 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 7
Anerkennung von Studienzeiten, Studien-, 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben oder einem verwandten Studiengang erbracht wurden. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden anerkannt,
soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des ent-
sprechenden Studiums an der aufnehmenden Hochschule im
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzu-
nehmen.
Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperations-
vereinbarungen zu beachten. 

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial
gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die Absätze 1
und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem auch für Studienzei-
ten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an anderen Bil-
dungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsakademien sowie Fach- und Ingenieurschulen
und Offiziershochschulen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik.

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die
Noten – gegebenenfalls nach Umrechnung und soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe
der vorliegenden Prüfungsordnung in die Berechnung der Ge-
samtnote einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen
wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeich-
nung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3
besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Die Anerkennung
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wur-
den, erfolgt von Amts wegen. Die/der Studierende hat die für die
Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
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§ 8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“/„fail“
(F) bewertet, wenn die zu prüfende Person einen für sie bindenden
Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder nach Beginn
der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehe-
nen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm nicht zu
vertretenden Gründen die für die Ablegung von Modulprüfungen
und für die Anfertigung der Master-Arbeit festgelegten Fristen
nicht einhalten, hat sie/er dieses unverzüglich zusammen mit
einem Antrag auf Terminverschiebung beim Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krank-
heit der Kandidatin/des Kandidaten beziehungsweise eines von
ihr/ihm zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen An-
gehörigen ist ein ärztliches Attest vorzulegen und in Zweifelsfäl-
len kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorla-
ge eines amtsärztlichen Attestes verlangen. Wird der Grund aner-
kannt, so bestimmt der Prüfungsausschuss einen neuen Termin.
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall
anzurechnen. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 1
sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der
Elternzeit zu berücksichtigen. 

(3) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/sei-
ner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet.
Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von
der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führenden Person von der
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht aus-
reichend“/„fail“ (F) bewertet. In schwer wiegenden Fällen kann
der Prüfungsausschuss die zu prüfende Person von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Die Kandidatin/der Kandidat kann innerhalb einer Frist von
zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3
Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belasten-
de Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandida-
tin/dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 9
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen können als

1. mündliche Prüfungen (§10) oder
2. schriftlich als Klausuren oder sonstige schriftliche Arbeiten

(§11) 

erbracht werden.

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice Verfahren sind
ausgeschlossen.

(2) Prüfungsleistung und Prüfungsvorleistung können auch

– Referate (Absatz 3),
– Hausarbeiten/Studienarbeiten/Seminararbeiten/Projektarbei-

ten (Absatz 4),
– experimentelle Arbeiten (Absatz 5),
– Rechnerprogramme (Absatz 6)

sein.

(3) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltung zu halten. Es umfasst die eigenständi-
ge systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themengebie-
tes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Literatur. In einem Vortrag von in der Regel 15 bis
30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende Thematik
eröffnet und vertieft werden.

(4) Eine Hausarbeit, eine Studienarbeit, eine Seminararbeit oder
eine Projektarbeit beinhaltet die selbstständige schriftliche/münd-
liche Bearbeitung einer fachlichen, der Lehrveranstaltung nahe
stehenden Thematik. Diese Arbeiten werden in der Regel über
einen zuvor festgelegten Zeitraum bearbeitet. Sie können als
Gruppen- oder Einzelarbeiten vorgelegt werden. Bei einer Grup-
penarbeit muss der zu bewertende Beitrag des Einzelnen als in-
dividuelle Prüfungsleistung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments
sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Ver-
suchsablaufs und der Ergebnisse des Experiments (Praktikums-
protokoll).

(6) Die Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen
umfasst in der Regel

– die Beschreibung der Aufgaben und ihre Abgrenzung,
– die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen unter Einbe-

ziehung einschlägiger Literatur,
– die Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer Pro-

grammiersprache,
– das Testen des Programms und das Überprüfen der Ergebnis-

se auf ihre Richtigkeit mit exemplarischen Datensätzen,
– die Programmdokumentation mit Angabe der verwendeten

Methoden.

Die Aufgabe ist so zu stellen, dass sie in der Regel innerhalb eines
Zeitraumes von zwei bis vier Wochen bearbeitet werden kann.

(7) Macht die Kandidatin/der Kandidat glaubhaft, dass sie/er
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinde-
rung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen oder Prüfungsvor-
leistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, so kann der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag gestattet
werden, die Prüfungsleistung innerhalb einer verlängerten Bear-
beitungszeit oder eine gleichwertige Prüfungsleistung in einer
anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 

(8) Die Bewertung der Prüfungsvorleistung beziehungsweise
Prüfungsleistung nach Absatz 3 (Referat), Absatz 4 (Hausar-
beit/Studienarbeit/Seminararbeit/Projektarbeit), Absatz 5 (experi-
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mentelle Arbeit), Absatz 6 (Rechnerprogramm) erfolgt durch eine
Prüferin/einen Prüfer, im Fall einer Wiederholungsprüfung durch
zwei Prüfende, die der Prüfungsausschuss als Prüfende gemäß § 6
Abs. 1 bestellt hat.

§ 10
Mündliche Prüfungen

(1) In den mündlichen Prüfungen soll die zu prüfende Person
nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. 

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden (Kol-
legialprüfung) oder vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart
eines Beisitzenden als Gruppenprüfungen oder Einzelprüfungen
abgelegt. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 bis
höchstens 45 Minuten je zu prüfender Person und Modul. Das
Nähere ist in Anlage1 geregelt.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in
den einzelnen Modulen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das
Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei
denn, die zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses an die geprüfte Person.

§ 11
Schriftliche Prüfungen

(1) In den Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll
die Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Metho-
den des Fachgebietes Aufgaben lösen und Themen bearbeiten
kann. 

(2) Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfenden zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arith-
metischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

(3) Die Dauer von Klausuren beträgt 60 bis maximal 300 Minu-
ten. Das Nähere ist in Anlage 1 geregelt.

§ 12
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistung wird von den jeweiligen
Prüfenden festgesetzt. Es sind folgende Noten zu verwenden:

1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung,
2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den

durchschnittlichen Anforderungen
liegt

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht

4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz Mängel noch
den Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher
Mängel den Anforderungen nicht
mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistung können ein-
zelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt
werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens
„ausreichend“/„sufficient“ (D) bewertet wurde. Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden,
wenn beide die Leistung mit mindestens „ausreichend“/„suffi-
cient“ (D) bewerten. 

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses
erfolgt die Bewertung der Prüfungsleistung in Leistungsgraden
(grades) und Leistungspunkten (grade points). 

Folgende Leistungsgrade (grades) sind zu verwenden:

A = sehr gut (very good) = eine hervorragende Leistung
B = gut (good) = eine Leistung, die erheblich

über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

C = befriedigend (satisfactory) = eine Leistung, die den durch-
schnittlichen Anforderungen
entspricht

D = ausreichend (sufficient) = eine Leistung, die trotz Män-
gel noch den Anforderungen
genügt

F = nicht ausreichend (fail) = eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung sind folgende Zwischenwerte
zulässig:
A- sehr gut (very good); B+, B- gut (good); C+, C- befriedigend
(satisfactory); D+ ausreichend (sufficient);

Den Leistungsgraden (grades) sind folgende Leistungspunkte
(grade points) zugeordnet:

Leistungsgrad Leistungspunkte
(grade) (grade points)

A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0
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§ 13
ECTS-Punkte (Credit points)

Für jedes Modul werden nach bestandener Modulprüfung credits
entsprechend der Anlage 1 vergeben. Bei der Ausstellung des eng-
lischsprachigen Zeugnisses werden zur Ermittlung der credit
points die credits mit den jeweiligen Leistungspunkten (grade-
points) multipliziert.
Bei der Ausstellung des deutschsprachigen Zeugnisses werden
zur Ermittlung der credit points die credits mit den jeweiligen
deutschen Äquivalenznoten multipliziert.

§ 14
Prüfungstermine und Meldefristen

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend abgelegt, in
der Regel im jeweiligen Prüfungszeitraum. Der Prüfungszeitraum
beträgt drei Wochen und findet in jedem Semester unmittelbar
nach der Vorlesungszeit statt. Der genaue Prüfungszeitraum wird
zu Beginn des Semesters durch den Prüfungsausschuss durch
Aushang bekannt gemacht. Bei Lehrveranstaltungen, die im
Block abgehalten werden, kann die Prüfung auch direkt nach Be-
endigung der Lehrveranstaltung abgenommen werden. Der Prü-
fungsausschuss bestimmt die Prüfungstermine und gibt sie ge-
meinsam mit den Namen der Prüfenden spätestens sechs Wochen
vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraums durch Aushang
bekannt. Beginn, Dauer und Ort der Modulprüfung werden späte-
stens zwei Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitrau-
mes durch Aushang bekannt gegeben. Eine gesonderte Ladung
der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt nicht. Für Wiederho-
lungsprüfungen kann der Prüfungsausschuss in Absprache mit
den Prüfenden ausnahmsweise einen anderen Prüfungstermin
bestimmen; die Sätze 5 bis 7 gelten dann entsprechend. 

(2) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung
gemäß § 16 Abs. 1 anzumelden. Die Meldung hat spätestens vier
Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes gemäß
Absatz 1 zu erfolgen (Ausschlussfrist). Art und Umfang der im
jeweiligen Semester zu erbringenden Modulprüfungen ergeben
sich aus Anlage 1 (Regelprüfungstermine).

(3) Überschreitet die Kandidatin/der Kandidat aus von ihr/ihm zu
vertretenden Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß Ab-
satz 2 festgelegten Fristen zur Meldung für die Modulprüfungen
um mehr als zwei Semester oder legt sie/er eine Prüfung, zu der
sie/er sich gemeldet hat, aus von ihr/ihm zu vertretenden Gründen
nicht ab, so gilt diese Modulprüfung als abgelegt und nicht bestan-
den. Versäumnisgründe, die die Kandidatin/der Kandidat nicht zu
vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich anzuzei-
gen und glaubhaft zu machen. Werden die Versäumnisgründe
vom Prüfungsausschuss anerkannt, so hat er, in Abstimmung mit
den Prüfenden, einen neuen Termin anzuberaumen, der der Kan-
didatin/dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen ist. Der Prüfungs-
ausschuss kann bei der Master-Prüfung unter Würdigung der
Ursachen die Verzögerung des Studiums Ausnahmen von Satz 1
zulassen, wenn die Kandidatin/der Kandidat nach Inanspruchnah-
me der Studienberatung eine vom Prüfungsausschuss befürworte-
te Konzeption für die Beendigung des Studiums innerhalb von
zwei Semestern vorlegt. Bei der Zulassung von Ausnahmen nach
Satz 1 ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und der Fristen für die Elternzeit zu berücksichtigen. 

(4) Die Kandidatin/der Kandidat ist rechtzeitig sowohl über Art
und Anzahl der zu absolvierenden Modulprüfungen mit den ihnen
zugeordneten Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu
denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abga-
bezeitpunkt von schriftlichen Arbeiten zu informieren; ihm/ihr
sind ebenso für jede Modulprüfung rechtzeitig die jeweiligen
Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(5) Dem Kandidaten/der Kandidatin ist bekannt zu geben, wann
unter Berücksichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederho-
lungsmöglichkeiten in den Modulprüfungen die Exmatrikulation
gemäß § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes erfolgt.

(6) Zeiten der Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und der Elternzeit werden auf die Fristen gemäß § 14 Abs.
3 nicht angerechnet.

§ 15
Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 5 Abs. 1 ist das Prüfungsamt der Hochschule Neubranden-
burg für die Organisation des Master-Prüfungsverfahrens zustän-
dig.

(2) Das Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die
Prüfungen

2. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gemäß § 37 des
Landeshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Prüfen der Voraussetzungen für die Teilnahme an Modulen

gemäß Anlage 1
5. Koordination der vom Prüfungsausschuss bestätigten Prü-

fungstermine und Aufstellung von Prüfungsplänen für Prü-
fende, Beisitzende und Prüfungsaufsichten

6. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen 

7. Prüfen der Zulassungsvoraussetzungen für das Ablegen der
Master- Prüfungen für jede Kandidatin/jeden Kandidaten und
Vorbereitung der Zulassungsentscheidungen des Prüfungs-
ausschusses

8. Mitteilung der Prüfungszulassung, des konkreten Prüfungs-
termins und der Namen der Prüfenden an die Kandidatinnen
und Kandidaten 

9. Unterrichtung der Prüfenden über die konkreten Prüfungster-
mine

10. Aufstellung von Listen der Kandidatinnen und Kandidaten
eines Prüfungstermins

11. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine
12. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß § 11 Abs. 2, § 20

Abs. 6 
13. Entgegennahme der Anträge zur Anfertigung der Master-

Arbeit 
14. Zustellung des Themas der Master-Arbeit an die Kandidatin-

nen und Kandidaten
15. Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit für die

Master-Arbeit gemäß § 20 Abs. 4 
16. Entgegennahme der fertig gestellten Master-Arbeit und Wei-

terleitung an die Prüfenden
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17. Benachrichtigung der Kandidatinnen und Kandidaten über die
Prüfungsergebnisse 

18. Ausfertigung von Zeugnissen und Urkunden sowie von
Bescheinigungen gemäß § 24 

19. Aufbewahrung und Archivierung der Master-Arbeiten, Klau-
suren und sonstigen Prüfungsunterlagen nach Abschluss des
Bewertungsverfahrens

20. Erfassung, statistische Auswertung und Bereitstellung aller
prüfungsrelevanten Daten, welche zur Erfüllung von Aufga-
ben aus dieser Prüfungsordnung notwendig sind, insbesonde-
re zu § 5 Abs. 3 und § 24 Abs. 5

Zweiter Abschnitt:
Master-Prüfung

§ 16
Zulassung zu den Modulprüfungen

(1) Die Zulassung zu den Master-Modulprüfungen ist innerhalb
der Meldefrist gemäß § 14 Abs. 2 bis spätestens vier Wochen vor
Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes zu beantragen (Aus-
schlussfrist). Der Antrag ist unter Verwendung des dafür be-
stimmten Formblattes oder einer dafür vorgesehenen technischen
Einrichtung bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
über das Prüfungsamt einzureichen. Er kann für mehrere Modul-
prüfungen zugleich gestellt werden, wenn diese innerhalb dessel-
ben Prüfungszeitraumes abgelegt werden sollen. Über die Zulas-
sung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Die in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen (zum
Beispiel Teilnahme am Praktikum) sind zu berücksichtigen. 

(3) Zur Master-Arbeit wird zugelassen, wer mindestens 54 credits
erworben hat.

(4) Zur letzten Modulprüfung kann überdies nur zugelassen wer-
den, wer mindestens seit dem letzten Semester im Master-Stu-
diengang Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie der Hoch-
schule Neubrandenburg immatrikuliert war. 

(5) Im Übrigen gilt § 4 entsprechend.

§ 17
Umfang und Art der Master-Prüfung; 

Regelprüfungstermine

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen gemäß An-
lage 1. 

(2) Die Prüfungen werden studienbegleitend durchgeführt. 

(3) Jede Modulprüfung soll in dem gemäß Anlage 1 vorgesehe-
nen Semester abgelegt werden. Wird eine Modulprüfung nicht
spätestens im Laufe des übernächsten Semesters erfolgreich abge-
legt, so erlischt der Prüfungsanspruch. Der Prüfungsanspruch
erlischt nicht, wenn die zu prüfende Person die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten hat. Die Entscheidung hierüber trifft der
Prüfungsausschuss auf Antrag der zu prüfenden Person. Bei nicht
zu vertretendem Überschreiten der Prüfungsfrist sind die noch
fehlenden Modulprüfungen unverzüglich nach Wegfall der Grün-

de für die Überschreitung nachzuholen. Der Prüfungsausschuss
setzt hierfür Termine fest. 

4) Modulprüfungen können in englischer Sprache durchgeführt
werden, wenn die Lehrveranstaltung ebenfalls in englischer Spra-
che durchgeführt wurde. Darüber hinaus können auf Antrag
der/des Studierenden auch weitere mündliche Modulprüfungen in
englischer Sprache durchgeführt werden. Die Anfertigung der
Master-Arbeit in englischer Sprache ist zulässig. 

§ 18
Vertiefungsrichtungen

(1) Aus den drei gemäß Studienordnung angebotenen Vertie-
fungsrichtungen ist eine auszuwählen. Hierzu sind aus den ange-
botenen Vertiefungsmodulen laut Anlage 2 jeweils vier auszu-
wählen. 

(2) Aus den laut Anlage 2 angebotenen Vertiefungsmodulen ist
ein weiteres als Wahlpflichtmodul auszuwählen. 

(3) Zu den gewählten Vertiefungs- und Wahlpflichtmodulen sind
die gemäß Anlage 2 vorgesehenen Modulprüfungen abzulegen. 

§ 19
Zusatzmodule

(1) Auf Antrag können sich die/der Studierende in weiteren als
den vorgeschriebenen Modulen – längstens bis zu deren erfolgrei-
chem Abschluss – einer Modulprüfung unterziehen. Dies schließt
auch Module aus weiteren Studiengängen der Hochschule Neu-
brandenburg mit ein (Zusatzmodule). Der Antrag auf Prüfung in
einem Zusatzmodul ist schriftlich über das Prüfungsamt an die
Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu rich-
ten. 

(2) Die Ergebnisse der Prüfungen aus Absatz 1 können auf An-
trag im Prüfungszeugnis ausgewiesen werden, gehen aber nicht in
die Gesamtnote mit ein. 

(3) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Zusatzmodul kann
einmal wiederholt werden.

§ 20 
Master-Arbeit

(1) Die Master-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die das Master-Stu-
dium abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat
in der Lage ist, innerhalb einer gegebenen Frist ein Problem aus
einem Fachgebiet selbstständig nach wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten. Sie besteht aus einem schriftlichen Teil
(Arbeit) und einem mündlichen Teil (Kolloquium). In dem Kollo-
quium, das nach dem erfolgreichen Abschluss der Master-Arbeit
stattfindet, soll die Kandidatin/der Kandidat nachweisen, dass
sie/er in der Lage ist, die während der Bearbeitung gewonnenen
Erkenntnisse in geeigneter Weise zu präsentieren.

(2) Die Master-Arbeit kann von jedem hauptamtlich nach § 36
Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigten Leh-
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renden des Fachbereiches ausgegeben und betreut werden, soweit
diese an der jeweiligen Hochschule in einem für den jeweiligen
Studiengang relevanten Bereich tätig ist. Soll die Master-Arbeit in
einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt wer-
den, bedarf es hierzu der Zustimmung der/des Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses. 

(3) Die Zustellung des Themas der Master-Arbeit erfolgt durch
das Prüfungsamt über den Prüfungsausschuss, spätestens vier
Wochen nach erfolgreichem Abschluss der letzten Modulprüfung.
Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der zu prü-
fenden Person ist Gelegenheit zu geben, ein Thema vorzuschla-
gen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb eines Monats
nach Ausgabe zurückgegeben werden. 

(4) Die Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit beträgt maximal
sechs Monate nach dem Tag der Ausgabe des Themas. In begrün-
deten Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im
Benehmen mit der betreuenden Person um bis zu einen Monat
verlängert werden.

(5) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Dar-
unter soll die betreuende Person der Master-Arbeit sein. Der zwei-
te Prüfende wird auf Vorschlag des ersten Prüfenden von der/dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt.

(6) Die Bewertung der Master-Arbeit soll von beiden Prüfenden
unverzüglich, spätestens sechs Wochen nach Einreichung, erfol-
gen. Das Ergebnis ist der geprüften Person durch das Prüfungsamt
bekannt zu geben. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen
Mittel beider Beurteilungen. Bei Abweichungen von mehr als
einer Note bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten Prüfen-
den. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der drei
Beurteilungen.

(7) Die Master-Arbeit kann bei einer Bewertung mit „nicht aus-
reichend“/„fail“ (F) nur einmal wiederholt werden. Eine Rückga-
be des Themas der Master-Arbeit in der in Absatz 3 genannten
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kandidat
bei der Anfertigung ihrer/seiner ersten Arbeit von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(8) Die Master-Arbeit ist fristgerecht beim Prüfungsamt abzuge-
ben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der
Abgabe hat die Kandidatin/der Kandidat schriftlich zu versichern,
dass sie ihre/seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(9) Wird die Master-Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie
als mit „nicht ausreichend“/„fail“ (F) bewertet.

§ 21
Kolloquium zur Master-Arbeit; Benotung

(1) Wurde die Master-Arbeit mindestens mit der Note „ausrei-
chend“/„sufficient“ (D) bewertet, hat die Kandidatin/der Kandi-
dat die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit in einem hochschulöf-
fentlich zu führendem Kolloquium zu präsentieren.

(2) Das Kolloquium der Master-Arbeit wird von den beiden Prü-
fenden der Master-Arbeit abgenommen.

(3) Das Kolloquium dauert mindestens 30 und maximal 45 Minu-
ten. Den Termin bestimmt der Prüfungsausschuss im Benehmen
mit den Prüfenden. Die Prüfenden setzen die Note einvernehmlich
fest. § 12 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

(4) Die Gesamtnote der Master-Arbeit ergibt sich aus dem Durch-
schnitt der Noten der Master-Arbeit und des Kolloquiums, wobei
die Note der Master-Arbeit vierfach und die Note des Kolloqui-
ums einfach gewichtet wird. Die Master-Arbeit ist bestanden,
wenn die schriftliche Arbeit und das Kolloquium jeweils mit der
Note „ausreichend“/„sufficient“ (D) bewertet worden sind. 

§ 22
Bestehen und Nichtbestehen der Master-Prüfung; 

Gesamtbewertung

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfungen
einschließlich der Master-Arbeit bestanden sind. 

(2) Zur Gesamtbewertung wird zunächst der Durchschnittslei-
stungsgrad, grade point average (GPA), ermittelt. Der GPA wird
gebildet, indem die Summe der credit points durch die Summe der
credits dividiert wird. Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur
die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

Die Gesamtnote der bestandenen Master-Prüfung lautet

bei einer Durchschnittsnote von
1,0 bis einschließlich 1,5 = sehr gut,
bei einer Durchschnittsnote von
1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,
bei einer Durchschnittsnote von
2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,
bei einer Durchschnittsnote von
3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend.

(3) Bei der Ausstellung des englischsprachigen Zeugnisses ergibt
sich der Gesamtleistungsgrad (total grade) der Master-Prüfung
aus dem nach Absatz 2 ermittelten Durchschnittsleistungsgrad
(grade point average) der entsprechend nach Absatz 1 abgelegten
Modulprüfungen einschließlich der Master-Arbeit. 

Der Gesamtleistungsgrad (total grade) einer bestandenen Master-
Prüfung lautet bei einem Durchschnittsleistungsgrad (grade point
average):

zwischen 4,0 und 3,5 = sehr gut (very good), 
zwischen 3,4 und 2,5 = gut (good),
zwischen 2,4 und 1,5 = befriedigend (satisfactory),
zwischen 1,4 und 1,0 = ausreichend (sufficient).

(4) Ist die Master-Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als end-
gültig nicht bestanden, so erteilt das Prüfungsamt der geprüften
Person hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulati-
onsbescheinigung wird der geprüften Person eine schriftliche
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungslei-
stungen und deren Noten sowie die zur Master-Prüfung noch feh-
lenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die
Master-Prüfung nicht bestanden ist. 
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§ 23
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen; 

Fristen

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als nicht
unternommen, wenn sie zu den in § 17 Abs. 3 sowie Anlage 1 vor-
gesehenen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiver-
such). Satz 1 gilt nicht, wenn die Modulprüfung wegen Täu-
schung oder wegen eines sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens
für nicht bestanden erklärt wurde. Für Master-Arbeiten gilt
Absatz 6.

(2) Eine im Rahmen des Freiversuchs nicht bestandene Modul-
prüfung ist zum nächsten regulären Prüfungstermin abzulegen.
Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. 

(3) Ist eine Kandidatin/ein Kandidat aus Gründen, die sie/er nicht
zu vertreten hat, an der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehin-
dert, sind die Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prü-
fungsausschuss die Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin
anzuberaumen, der der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich
mitzuteilen ist. Als Hinderungsgründe zur Wahrnehmung des
Freiversuchs sind insbesondere die gesetzlichen Mutterschutzfri-
sten und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(4) Jede nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholungsprü-
fungen sind zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzulegen, für
die Master-Arbeit gilt Absatz 6. Die Wiederholung einer bestan-
denen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an anderen
Hochschulen sind anzurechnen. 

(5) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß den Absätzen 2 und 4 ver-
säumt, erlischt der jeweilige Prüfungsanspruch, es sei denn, die zu
prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 6 entspre-
chend. 

(6) Eine nicht bestandene Master-Arbeit kann einmal mit neuem
Thema wiederholt werden. Das neue Thema muss alsbald, späte-
stens sechs Wochen nach Mitteilung des Ergebnisses der ersten
Master-Arbeit beim Prüfungsausschuss beantragt werden. Absatz
2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Eine zweite Wiederholung der
Master-Arbeit ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des Themas der
Master-Arbeit gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 ist nur zulässig, wenn die
zu prüfende Person bei der Anfertigung der ersten Master-Arbeit
davon keinen Gebrauch gemacht hatte. 

(7) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist nur zulässig, wenn ein besonderer Härtefall vorliegt.
Über die Anerkennung als Härtefall entscheidet der Prüfungsaus-
schuss aufgrund eines glaubhaft belegten, schriftlichen Antrags. 

§ 24
Zeugnisse

(1) Über die bestandene Master-Prüfung ist baldmöglichst je ein
Zeugnis in deutscher und englischer Sprache auszustellen. Das
Zeugnis in deutscher Sprache enthält die Bezeichnung der einzel-

nen Module mit den in ihnen erzielten Noten, die Gesamtnote
sowie das Thema der Master-Arbeit mit der erzielten Note. Das
Zeugnis in englischer Sprache enthält das Thema der Master-
Arbeit mit dem erzielten Leistungsgrad (grade) und den erzielten
Leistungspunkten (grade- points), die Bezeichnung der einzelnen
Module mit den in ihnen erzielten Leistungsgraden (grades),
Leistungspunkten (grade points) und credit points sowie den
Durchschnittsleistungsgrad (grade point average) und den
Gesamtleistungsgrad (total grade) und die insgesamt erreichten
credit points. Etwa zusätzlich geprüfte Module (gemäß § 19) wer-
den auf Antrag ebenfalls mit den in den Sätzen 2 und 3 aufge-
führten Angaben zur Prüfungsleistung aufgenommen. Das Zeug-
nis ist von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und
von der Dekanin/dem Dekan zu unterzeichnen.

(2) Auf besonderen Antrag wird nach erfolgreicher Absolvierung
von zwei Modulen einer Vertiefungsrichtung (M 05 – M 16)
sowie der Studienarbeit (M 01) hierüber je ein Zeugnis in deut-
scher und englischer Sprache ausgestellt. In dem Zeugnis wird
bescheinigt, dass die absolvierten Leistungen zusammen mit
einem vorher erfolgreich absolvierten 7-semestrigen Bachelor-
Studium gegenüber dem früheren 8-semestrigen Diplom-Studium
als gleichwertig anzusehen sind. Das Zeugnis in deutscher Spra-
che enthält die Bezeichnung der einzelnen Module mit den in
ihnen erzielten Noten sowie das Thema der Studienarbeit mit der
erzielten Note. Das Zeugnis in englischer Sprache enthält das
Thema der Studienarbeit mit dem erzielten Leistungsgrad (grade)
und den erzielten Leistungspunkten (grade- points), die Bezeich-
nung der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Leistungs-
graden (grades), Leistungspunkten (grade points) und credit
points. Die Zeugnisse sind von der/dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und von der Dekanin/dem Dekan zu unter-
zeichnen.

(3) Die Zeugnisse tragen das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht wurde.

(4) Zusätzlich zu dem Master-Zeugnis gemäß Absatz 1 wird ein
„Diploma Supplement“ ausgestellt. Dieses erteilt im Einzelnen
Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium. 

(5) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungsskala
auszuweisen:

A die besten 10 %,
B die nächsten 25 %,
C die nächsten 30 %,
D die nächsten 25 %,
E die nächsten 10 %.

§ 25
„Master of Science“-Urkunde

(1) Nach bestandener Master-Prüfung erhält die geprüfte Person
eine zweisprachig in deutsch und englisch gefasste „Master of
Science“-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die
Verleihung des akademischen Grades „Master of Science“
(abgekürzt: M. Sc.) beurkundet.
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(2) Die „Master of Science“-Urkunde wird von der Rektorin/dem
Rektor der Hochschule Neubrandenburg unterzeichnet und mit
dem Siegel der Hochschule Neubrandenburg versehen.

Dritter Abschnitt:
Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 26
Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat die geprüfte Person bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt,
so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für dieje-
nigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die geprüfte Per-
son getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz
oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung
nicht erfüllt, ohne dass die geprüfte Person hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung
geheilt. Hat die geprüfte Person die Zulassung vorsätzlich zu
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Der geprüften Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen; gegebenen-
falls ein neues Zeugnis auszustellen. Mit dem unrichtigen Prü-
fungszeugnis ist auch die „Master of Science“-Urkunde einzuzie-
hen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht
bestanden“/„fail“ (F) erklärt wurde. Eine Entscheidung nach

Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 27
Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens wird der
geprüften Person innerhalb eines Jahres auf Antrag Einsicht in
ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutach-
ten der Prüfenden und die sie betreffenden Prüfungsprotokolle
gewährt. Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt
Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 28
Übergangsregelungen

Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von Studie-
renden, bei deren Immatrikulation sie bereits in Kraft getreten
war. 

§ 29
In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschu-
le Neubrandenburg vom15. Februar 2007 und der Genehmigung
des Rektors vom 15. Februar 2007.

Neubrandenburg, 15. Februar 2007

Der Rektor
der Hochschule Neubrandenburg

In Vertretung
Professor Dipl.-Ing. Rolf-Werner Rebenstorf

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 389
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§ 1
Ziel und Zweck der Einstufungsprüfung

(1) An der Hochschule Neubrandenburg kann eine Einstufungs-
prüfung für den Studiengang Landschaftsarchitektur und Um-
weltplanung entsprechend § 20 Abs. 1 des Landeshochschulge-
setzes abgelegt werden. 

(2) Wer die Hochschulzugangsberechtigung besitzt und sich
Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat, die die Einstufung in
ein höheres Semester rechtfertigen, kann sich einer Einstufungs-
prüfung unterziehen. Die Voraussetzungen sind in § 20 Abs. 2 des
Landeshochschulgesetzes geregelt. 

(3) Zuständig für die Organisation der Einstufungsprüfung sowie
für die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist
der Prüfungsausschuss für den Studiengang Landschaftsarchitek-
tur und Umweltplanung. 

(4) Die Bestimmungen der Diplomprüfungsordnung für den Stu-
diengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung vom 7. De-
zember 20042 werden sinngemäß auf die Einstufungsprüfung
angewandt. In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) In einer Einstufungsprüfung können Bewerberinnen/Bewer-
ber Kenntnisse und Fertigkeiten, die für ein erfolgreiches Studium
erforderlich sind, aber in anderer Weise als durch ein Studium
erworben wurden, vor Aufnahme des Studiums nachweisen. Nach
dem Ergebnis der Prüfung wird die/der Bewerberin/Bewerber in
ein entsprechendes Semester des Studienganges eingestuft und
kann sich um die Zulassung zum Studium in dem betreffenden
Studiensemester bewerben. 

§ 2
Zulassung zur Einstufungsprüfung

(1) Zur Einstufungsprüfung im Studiengang Landschaftsarchi-
tektur und Umweltplanung wird eine/ein Bewerberin/Bewerber
mit Hochschulzugangsberechtigung zugelassen, die bisher nicht
an dieser oder einer anderen Hochschule in einem entsprechenden
Studiengang für ein Vollzeitstudium immatrikuliert war und sich
für diesen Studiengang nicht bereits an einer anderen Hochschule
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes ohne Erfolg
einer Einstufungsprüfung unterzogen hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Einstufungsprüfung ist von
der/dem Bewerberin/Bewerber schriftlich an die Vorsitzende/den
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 

(3) Dem Antrag sind beizufügen

a) ein Lebenslauf
b) eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses der Hochschulzu-

gangsberechtigung
c) der Nachweis einer einschlägigen Berufsausbildung oder

Berufstätigkeit von mindestens drei Jahren
d) Belege für eine hinreichende Vorbereitung auf die Prüfung im

Selbststudium oder auf andere Weise
e) eine Erklärung, ob und für welchen Studiengang bereits früher

bei einer Hochschule ein Antrag auf Zulassung zu einer Ein-
stufungsprüfung gestellt wurde

f) eine Erklärung, ob und mit welchem Erfolg bereits früher im
angestrebten Studiengang ein Studium begonnen wurde und
eine Prüfung erfolgt ist 

g) eine Erklärung, in welches Semester die Einstufung ange-
strebt wird

(4) Über die Zulassung zur Einstufungsprüfung entscheidet der
Prüfungsausschuss. Regelungen über die Vergabe von Studien-
plätzen bleiben unberührt. 

(5) Eine/Ein Bewerberin/Bewerber, deren/dessen Immatrikulati-
on in einem Studiengang an dieser oder einer anderen Hochschu-
le beendet wurde und eine nach der jeweiligen Prüfungsordnung
erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder einen nach
der jeweiligen Prüfungsordnung erforderlichen Leistungsnach-
weis endgültig nicht erbracht hat, kann zur Einstufungsprüfung in
diesem Studiengang nicht zugelassen werden. 

(6) Über die Zulassungsentscheidung zur Einstufungsprüfung
erteilt der Prüfungsausschuss der/dem Bewerberin/Bewerber
einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen ist. Wird die/der Bewerberin/Bewerber zur Ein-
stufungsprüfung zugelassen, enthält der Bescheid gegebenenfalls
die Mitteilung, ob und welche Zulassungsbeschränkungen für den
angestrebten Studiengang, bezogen auf die einzelnen Semester
bestehen. Der Bescheid berechtigt nicht zur Aufnahme des Studi-
ums. 

§ 3
Beratung und Meldung zur Prüfung

(1) Mit dem Zulassungsbescheid erhält die/der Bewerberin/Be-
werber die Aufforderung zu einem Beratungsgespräch, in dem
sie/er umfassend über die einzelnen Prüfungsbereiche, die Anfor-

Ordnung für die Einstufungsprüfung
gemäß § 20 LHG M-V

im Diplom-Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung
der Hochschule Neubrandenburg

(EstPrO-LU NB)

Vom 29. November 2006

Gemäß § 20 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
deshochschulgesetz LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 331)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 10. Juli
2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat die Hochschule Neubrandenburg die nachstehende Ordnung für die Einstufungsprüfung im Diplom-
Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung als Satzung erlassen:

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 155



derungen und den Ablauf der Prüfungen informiert wird. Die
Beratung erfolgt durch eine Professorin/einen Professor auf Vor-
schlag des Prüfungsausschusses. Die Beratung ist nicht erforder-
lich, wenn sich die/der Bewerberin/Bewerber durch ein Studium
in einem Weiterbildungsinstitut an der Hochschule Neubranden-
burg auf die Einstufungsprüfung vorbereitet hat. 

(2) Nach der Beratung kann sich die/der Bewerberin/Bewerber
zur Prüfung melden. 

§ 4
Inhalt, Umfang und Form der Prüfung

(1) In der Einstufungsprüfung sind mindestens Kenntnisse und
Fähigkeiten nachzuweisen, die den Studienleistungen des Grund-
studiums entsprechen. 

(2) Die Prüfungsleistungen für die Einstufung in das vierte Seme-
ster (Hauptstudium) bestehen aus einer zweistündigen Klausur
sowie einer mündlichen Prüfung von 60 Minuten Dauer aus den
Lehr- und Prüfungsgebieten des Grundstudiums im Diplom-Stu-
diengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. 

(3) Die Prüfungsleistungen für die Einstufung in das sechste
Semester bestehen aus je einer dreistündigen Klausur in den
Fächern Planungsrecht, Landschaftsbau/Objektplanung, EDV im
Planungsprozess. 

(4) Eine Einstufungsprüfung kann nicht als Gruppenprüfung ab-
gelegt werden. 

§ 5
Bewertung der Einstufungsprüfung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungen in der Einstu-
fungsprüfung gilt: 

a) Die Prüfung wird mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn
die/der Kandidatin/Kandidat nur mangelhafte Grundkenntnis-
se und Fähigkeiten auf dem jeweiligen Prüfungsgebiet nach-
gewiesen hat. 

b) Erfolgreich abgelegte Prüfungen nach § 4 Abs. 2 werden mit
„bestanden“ bewertet. Erfolgreich abgelegte Prüfungen nach
§ 4 Abs. 3 werden durch eine Note differenziert bewertet. Die
Bewertung richtet sich nach § 4 der Diplomprüfungsordnung
für den Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltpla-
nung vom 7. Dezember 2004.

(2) Die Einstufungsprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungslei-
stungen in allen Prüfungsfächern mit mindestens „ausreichend“
bewertet worden sind. 

(3) Eine nicht bestandene Einstufungsprüfung kann einmal wie-
derholt werden. Bestandene Einzelprüfungen werden angerech-
net, wenn die erforderlichen Wiederholungsprüfungen innerhalb
von zwei Jahren abgelegt werden. 

§ 6
Einstufung

(1) Die/Der Studienbewerberin/Studienbewerber ist aufgrund
der bestandenen Einstufungsprüfung berechtigt, das Studium in
einem dem Ergebnis der Einstufungsprüfung entsprechendem
Semester des Diplom-Studienganges Landschaftsarchitektur und
Umweltplanung in einem auf die Einstufungsprüfung folgenden
Semester aufzunehmen, soweit nicht Regelungen über die Ver-
gabe von Studienplätzen entgegenstehen. Die Berechtigung zur
Aufnahme des Studiums erlischt, wenn sich die/der Bewerbe-
rin/Bewerber nicht innerhalb von zwei Jahren nach Bestehen der
Einstufungsprüfung immatrikuliert hat. In besonderen Ausnahme-
fällen kann diese Frist vom Prüfungsausschuss verlängert werden. 

(2) Für die Einstufung in ein entsprechendes Semester des
Diplom-Studienganges Landschaftsarchitektur und Umweltpla-
nung aufgrund der Einstufungsprüfung, die durch den Prüfungs-
ausschuss vorgenommen wird, gilt

a) Die Einstufung ist nur in das vierte, sechste und achte Stu-
diensemester möglich. 

b) Die Einstufung in das vierte Studiensemester erfolgt, wenn
die Prüfungen nach § 4 Abs. 2 mit „bestanden“ bewertet wor-
den sind. 

c) Die Einstufung in das sechste Studiensemester erfolgt, wenn
die Prüfungen nach § 4 Abs. 3 mit mindestens „ausreichend“
bewertet worden sind. 

d) Die Einstufung in das achte Studiensemester erfolgt, wenn
über die Prüfungen nach § 4 Abs. 2 und 3 hinaus die/der Kan-
didatin/Kandidat berufspraktische Erfahrungen nachweist,
die den Anforderungen an das praktische Studiensemester
nach § 1 Abs. 3 der Diplomprüfungsordnung für den Studien-
gang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung vom 7. De-
zember 2004 entsprechen. Die Entscheidung darüber trifft der
Prüfungsausschuss. 

e) Mit der Einstufung in ein bestimmtes Studiensemester gelten
alle Studien- und Prüfungsleistungen, die bis zu diesem Zeit-
punkt gemäß der Diplomprüfungsordnung für den Studien-
gang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung vom 7. De-
zember 2004 absolviert sein sollen, als erbracht, soweit der
Prüfungsausschuss nicht anderweitige Auflagen erteilt. 

(3) Sofern eine Einstufung im Bachelor-Studiengang Land-
schaftsarchitektur und Umweltplanung angestrebt wird, gilt diese
Ordnung entsprechend. Im Bachelor-Studiengang ist eine Einstu-
fung nur in das vierte und sechste Studiensemester möglich. Die
Regelung gemäß Absatz 2 Buchstabe d) über die Einstufung in
das achte Studiensemester findet dann keine Anwendung. 

§ 7
Bescheinigung

(1) Über das Ergebnis der Einstufungsprüfung wird die/der Be-
werberin/Bewerber schriftlich informiert. Bei bestandener Prü-
fung erhält sie/er eine Bescheinigung, die folgende Angaben ent-
hält:
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a) die Mitteilung, dass die Einstufungsprüfung bestanden ist

b) den Umfang, in dem die Kenntnisse und Fähigkeiten der/des 
Bewerberin/Bewerbers auf studienbegleitende und studienab-
schließende Prüfungsleistungen angerechnet werden

c) das Semester, in das die/der Bewerberin/Bewerber eingestuft
wird 

d) die Bewertung, soweit eine solche erfolgt ist 

(2) Die Bescheinigung wird von der Dekanin/dem Dekan des
Fachbereichs sowie von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses des Studiengangs Landschaftsarchitektur und Umwelt-
planung unterschrieben und mit dem Siegel der Hochschule Neu-

brandenburg versehen. Sie gilt nur für das Studium an der Hoch-
schule Neubrandenburg.

§ 8
In-Kraft-Treten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschu-
le Neubrandenburg vom 6. Dezember 2006 und der Genehmigung
des Rektors vom 29. November 2006.

Neubrandenburg, 29. November 2006

Der Rektor
der Hochschule Neubrandenburg

Professor Dr. Micha Teuscher

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 408

Erste Satzung zur Änderung der Immatrikulationsordnung 
der Fachhochschule Stralsund

Vom 21. Dezember 2006

Aufgrund des § 2 Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
hochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 10. Juli
2006 (GVOBl. M-V S. 539) hat die Fachhochschule Stralsund die folgende Änderungssatzung erlassen:

Artikel 1

Die Immatrikulationsordnung der Fachhochschule Stralsund vom
16. Juni 2004 (Mitt.bl. BM M-V S. 105) wird wie folgt geändert:

In § 5 Abs. 5 werden die Sätze 1 und 2 durch den folgenden Satz
ersetzt: 

„Ausländische Zeugnisse sind im Original oder in amtlich beglau-
bigter Kopie bzw. Abschrift vorzulegen.“

Artikel 2

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

(2) Die vorstehende Änderung gilt erstmals für Bewerbungen
zum Sommersemester 2007.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fachhoch-
schule Stralsund vom 19. Dezember 2006 und der Genehmigung
des Rektors vom 21. Dezember 2006.

Stralsund, 21. Dezember 2006

Der Rektor
der Fachhochschule Stralsund
University of Applied Sciences

Professor Dr. Josef Meyer-Fujara

Mittl.bl. M-V 2007 S. 410
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Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frau-
en werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibung Nummer 1 sind an das
Staatliche Schulamt Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120,
17033 Neubrandenburg, für die Stellenausschreibungen Nummer
3, 4 und 5 an das Staatliche Schulamt Greifswald, M.-A.-Nexö-
Platz 1, 17489 Greifswald, für die Stellenausschreibung Nummer
2 an das Staatliche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14, 19053
Schwerin zu richten. Sofern Bewerbungen um mehr als eine aus-
geschriebene Stelle erfolgen, sind für jede Stelle gesonderte
Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist mitzuteilen, welcher
Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild
und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer und
Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach einzu-
reichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung (sofern kein Termin

angegeben wird, ist die Stelle sofort zu besetzen)
d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die

Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung
e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen ist

Funktionsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) Grundschule Görmin
b) Landkreis Demmin
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, sofort
d) ca. 70 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*siehe Legende

*Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen oder – soweit sie über eine Lehrbefähi-
gung nach dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege
der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für untere Klassen
im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein bildenden Schulen
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlaufbahn. 

Rücknahme einer Stellenausschreibung

Die im Mitteilungsblatt 3/2007, Seite 235, veröffentlichte Stellen-
ausschreibung der Funktionsstelle der stellvertretenden Schullei-
terin/des stellvertretenden Schulleiters an der Grundschule Me-
wegen, Landkreis Uecker-Randow, wird zurückgenommen.

Funktionsstellen – Regionale Schulen, Realschulen, Haupt-
und Realschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern

2. a) Regionale Schule „Am Klüschenberg“ Plau
b) Landkreis Parchim
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2007
d) ca. 265 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*siehe Legende

*Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung oder  – soweit sie über eine Lehrbefähigung nach
dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege der Be-
währung erworbenen Lehrbefähigung für das Lehramt an Haupt-
und Realschulen oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrer-
laufbahn (insbesondere für das Lehramt an Realschulen).

Funktionsstellen – Förderschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

3. a) Sonderpädagogisches Förderzentrum „Lambert Stein-
wich“ Stralsund

b) Hansestadt Stralsund
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2007

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung
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d) ca. 173 Schülerinnen und Schüler, Lehramt für Sonder-
pädagogik, 1. Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik
oder Verhaltensgestörtenpädagogik, 2. Fachrichtung frei

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

Funktionsstellen – Berufliche Schulen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern

4. a) Berufliche Schule der Hansestadt Greifswald
b) Landkreis Greifswald
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2007
d) ca. 3674 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*siehe Legende

*Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei Staats-
examen oder ein im Wege der Bewährung erworbene Lehrbefähi-
gung für das Lehramt an Beruflichen Schulen oder an Gymnasien
oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen.

Mehrjährige Erfahrungen in der Schulleitung beruflicher Schulen
als Koordinator/in schulfachlicher Aufgaben, stellv. Schulleiter/in
oder Schulleiter/in sind wünschenswert.

5. a) Berufliche Schule der Hansestadt Greifswald
b) Hansestadt Stralsund
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007
d) ca. 3674 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*siehe Legende

*Legende
Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Beruflichen Schulen oder an
Gymnasien oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation
verfügen.
Mehrjährige Erfahrungen in der Schulleitung beruflicher Schulen
als Koordinator/in schulfachlicher Aufgaben, stellv. Schulleiter/in
oder Schulleiter/in sind wünschenswert.
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Ausschreibung von Stellen für Koordinatoren an Gymnasien des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern

I Allgemeine Hinweise

Die Stellenausschreibung richtet sich an alle im Schuldienst an
allgemein bildenden Schulen beschäftigten Lehrkräfte mit einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Mit der Übernahme der Beförderungsposition ist die Wahrneh-
mung zusätzlicher an den Schulen wahrzunehmender Aufgaben
verbunden. Hierbei handelt es sich insbesondere um die im Erlass
zur Festsetzung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte in
Mecklenburg-Vorpommern für das jeweilige Schuljahr genannten
Verwaltungs- und besonderen pädagogischen Aufgaben.
Neben den pädagogischen, fachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen muss daher die Bereitschaft und die Fähigkeit zur
Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben bestehen. Damit soll
zur weiteren Entwicklung der Schule beigetragen werden. 
Inhalt und Schwerpunkt der zusätzlichen Aufgaben können sich in
Abhängigkeit von der Schulsituation und der Schulentwicklung
verändern.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt einge-
stellt. Bei der Übernahme zusätzlicher Aufgaben wird eine bei den
Bewerbern/innen bestehende Schwerbehinderung berücksichtigt.

Bewerbungen sind formlos, unter Beifügung des Lebenslaufes,
innerhalb von einem Monat ab dem Tag der Ausschreibung auf
dem Dienstweg an das zuständige 
Staatliche Schulamt Schwerin / Dezernat II – Gez. 100 / Zum
Bahnhof 14 / 19053 Schwerin
zu richten.

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nicht erstattet.

II Besondere persönliche Voraussetzungen

Bewerber müssen über eine durch zwei Staatsexamen oder im
Wege der Bewährung erworbene Lehrbefähigung für das Lehramt
an Gymnasien für zwei Fächer verfügen.

Beschreibung der Stelle Dienststelle Besetzungstermin zuständiges
Funktionsbeschreibung Dienstort Staatliches Schulamt
Besoldungsgruppe Landkreis

Funktionsstelle zur Koordinierung Friedrich-Franz- Mit dauerhafter Übertragung Staatliches Schulamt
schulfachlicher Aufgaben Gymnasium der Funktion (Bestandsfähigkeit Schwerin
in der Sekundarstufe II Parchim des Gymnasiums) Schulamtsleiter

ab 1. August 2007 Zum Bahnhof 14
BesGr. A 15 / EntGr. E 15 TV-L Parchim 19053 Schwerin

Nachfolgende Stelle ist zu besetzen:
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I. Allgemeine Hinweise

Die Stellenausschreibung richtet sich an alle im Schuldienst an
beruflichen Schulen beschäftigten Lehrkräfte mit einem unbefris-
teten Arbeitsverhältnis.

Bewerberinnen und Bewerber, die die Besetzung der Funktions-
stelle anstreben, sollen aufgrund ihrer Eignung und Befähigung
erwarten lassen, dass sie die angestrebte Funktion im Sinne des
mecklenburg-vorpommerschen Schulrechts ausfüllen werden. Sie
sollen außerdem überdurchschnittliche fachliche Leistungen ge-
zeigt haben, die für die ausgeschriebene Stelle von Bedeutung
sind. Neben überdurchschnittlicher fachlicher Leistung werden
auch Kommunikations-, Kooperations- und Entscheidungsfähig-
keit sowie hohe Motivation für die Aufgabe vorausgesetzt.

Die Landesregierung ist bestrebt, den Anteil Frauen in allen Tei-
len der Landesverwaltung, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, zu erhöhen. Entsprechend qualifizierte Frauen werden aus-
drücklich aufgefordert, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu be-
werben. Bei gleichwertiger Qualifikation werden sie vorrangig
berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers lie-
gende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt ausge-
wählt. 

Bewerbungen sind formlos, unter Beifügung des Lebenslaufes
innerhalb von einem Monat ab dem Tag der Ausschreibung auf
dem Dienstweg an das 

Staatliche Schulamt Rostock
Postfach 201208
18073 Rostock

zu richten.

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nicht erstattet.

II. Besondere persönliche Voraussetzungen 

Die Bewerber müssen über eine durch zwei Staatsprüfungen oder
im Wege der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für das
Lehramt an Beruflichen Schulen in der beruflichen Fachrichtung
Gesundheit/Zweitfach
verfügen.

Stellenausschreibung für Beförderungsstelle 
zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben an einer beruflichen Schule

Beschreibung der Dienststelle Besetzungs- zuständige sonstige Hinweise
Stelle, Funktions- (Bezeichnung termin Stelle
beschreibung, der Schule),
Besoldungsgruppe Dienstort

Funktionsstelle zur Koor- Berufliche Schule 01.08.2007 Staatliches Schulamt Beförderungsämter
dinierung schulfachlicher „Alexander Schmorell“ (befristet; ist ab- Rostock sind regelmäßig 
Aufgaben (Abteilungsleiter) am Klinikum Südstadt hängig von der zu durchlaufen
der Abteilung I Berufsschule und der Bestandsfähigkeit

Hansestadt Rostock der Abteilung ent-
BesGr. A15 / Schleswiger sprechend der Schul-
VergGr. Ia BAT-Ost 18109 Rostock entwicklungsplanung)

Folgende Stelle an Beruflichen Schulen der Hansestadt Rostock „Alexander Schmorell“ im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen
Schulamtes Rostock ist zu besetzen:
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